
AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz), Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen,  Seite 1 von 18 

Tel. +41 44 283 32 22, Fax +41 44 283 33 83, info.ch@allianz.com, www.allianz-travel.ch

< 

 

Allgemeine Versicheru ngsbedingungen 

Ausgabe 1 / 2021 



 
 

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz), Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen,  Seite 2 von 18 
Tel. +41 44 283 32 22, Fax +41 44 283 33 83, info.ch@allianz.com, www.allianz-travel.ch  

Kundeninformation 
 
Die nachstehende Kundeninformation gibt in übersichtli-
cher und knapper Form einen Überblick über die Identität 
des Versicherers und den wesentlichen Inhalt des Kollek-
tivversicherungsvertrages ACS Premium (Art. 3 Abs. 3 des 
Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag, VVG). 
Die Rechte und Pflichten einer versicherten Person einer-
seits und des Versicherers andererseits ergeben sich aus 
den entsprechenden Antrags- und Vertragsunterlagen, den 
nachfolgenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
«ACS Premium» sowie aus dem VVG. 
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Wer ist der Versicherer?  
Versicherer ist die Allianz Assistance, rechtlicher Name 
AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), Zweigniederlassung 
Wallisellen (Schweiz), nachstehend Allianz Assistance 
genannt, mit Sitz am Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen. In 
Bezug auf die Versicherungskomponente Lenken fremder 
Motorfahrzeuge ist die Allianz Suisse, mit Sitz am 
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen, der Versicherer. Bei den 
Rechtsschutzversicherungskomponenten ist der Versiche-
rer die CAP, Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG, 
nachstehend CAP Rechtsschutz genannt, mit Sitz an der 
Neuen Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen. 
 
Welche Risiken sind versichert und wie ist der Umfang 
des Versicherungsschutzes?  
Die versicherten Risiken sowie der Umfang des Versiche-
rungsschutzes ergeben sich aus den entsprechenden 
Antrags- und Vertragsunterlagen sowie aus den nachfol-
genden Allgemeinen Versicherungsbedingungen «ACS 
Dienstleistungspakete».  
 
Was ist im Schadenfall zu tun?  
Pannenhilfe/Reiseschutz: Im Rahmen der Deckungen 
Pannenhilfe/Reiseschutz ist bei Eintritt des versicher-
ten Ereignisses unverzüglich die Allianz Assistance-
Notrufzentrale zu informieren und deren Zustimmung 
zu allfälligen Assistance-Massnahmen bzw. zu deren 
Kostenübernahme einzuholen. Die Allianz Assistance-
Notrufzentrale steht rund um die Uhr zur Verfügung (Ge-
spräche mit der Notrufzentrale werden aufgezeichnet): 
Telefon 044 283 33 77 / Telefax 044 283 33 33.  
 
Im Schadenfall sind der Allianz Assistance schriftlich 
folgende Unterlagen nachzureichen:  
− ACS Mitgliedernummer; 
− Schadenformular (Allianz Assistance-

Schadenformulare können heruntergeladen werden 
unter  
www.allianz-travel.ch/acs-schadenmeldung);  

− ursprüngliche Buchungsbestätigung;  

− Dokumente bzw. offizielle Atteste, die den Eintritt des 
Schadens belegen (z.B. detailliertes Arztzeugnis mit 
Diagnose, Attest des Arbeitgebers, Polizeirapport 
usw.);  

− Quittungen für unvorhergesehene Auslagen / Mehr-
kosten im Original. 

 
Annullierungskosten: Im Rahmen der Deckung Annullie-
rungskosten ist bei Eintritt des versicherten Ereignisses 
unverzüglich die gebuchte Reise beim Reiseunternehmen 
oder Vermieter/Kursanbieter zu annullieren und danach 
der Schadenfall der Allianz Assistance schriftlich und unter 
Beilage der erforderlichen Unterlagen einzureichen. Fol-
gende Unterlagen sind einzureichen:  
− ACS Mitgliedernummer; 
− Schadenformular (Allianz Assistance-

Schadenformulare können heruntergeladen werden 
unter  
www.allianz-travel.ch/acs-schadenmeldung);  

− Annullierungskostenrechnung;  
− ursprüngliche Buchungsbestätigung;  
− Dokumente bzw. offizielle Atteste, die den Eintritt des 

Schadens belegen (z. B. detailliertes Arztzeugnis mit 
Diagnose, Attest des Arbeitgebers, Polizeirapport 
etc.).  

 
Benutzung von Mietfahrzeugen: Schadenfälle im Rah-
men der Deckung Benutzung von Mietfahrzeugen sind der 
Allianz Assistance, unverzüglich schriftlich und unter Bei-
lage der jeweils in den Besonderen Bestimmungen zu den 
einzelnen Versicherungskomponenten aufgeführten erfor-
derlichen Unterlagen, anzuzeigen. Folgende Unterlagen 
sind einzureichen:  
− ACS Mitgliedernummer  
− Mietvertrag Vermieter (mit ersichtlichem Selbstbe-

halt);  
− Schadenrapport;  
− Schadenabrechnung;  
− Kreditkartenabrechnung mit ersichtlicher Schadenbe-

lastung.  
 
Lenkung fremder Motorfahrzeuge: Im Rahmen der 
Deckung Lenken fremder Motorfahrzeuge ist der Bedarf, 
unter Angabe der Referenznummer T865823473, telefo-
nisch unter 044 283 33 77 oder per E-Mail schadenser-
vice@allianz-suisse.ch anzumelden.  
 
Verkehrs- / Reiserechtsschutz: Im Rahmen der Rechts-
schutz-Deckungen ist der Bedarf an Rechtshilfe so rasch 
wie möglich an CAP Rechtsschutz, Spezialgeschäft, 
Postfach, 8010 Zürich, Telefon 058 358 09 09, E-Mail: 
capoffice@cap.ch zu melden.  

In jedem Fall ist die versicherte Person verpflichtet, alles 
zu unternehmen, was zur Minderung und Klärung des 
Schadens beitragen kann; bei Schäden aufgrund einer 
Verletzung oder Erkrankung hat die versicherte Person 
dafür zu sorgen, dass die behandelnden Ärzte gegenüber 
der Allianz Assistance von ihrer Schweigepflicht befreit 
werden. Die vorgängige Aufzählung enthält nur die ge-
bräuchlichsten Pflichten. Weitere Pflichten ergeben sich 
aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen in Ab-
schnitt 100 und 200 und aus dem VVG: Verletzt die an-
spruchsberechtigte Person ihre Pflichten, kann die Allianz 
Assistance/CAP Rechtsschutz/Allianz Suisse ihre Leistun-
gen ablehnen oder kürzen. 

Beginn, Dauer und Ende des Versicherungsschutzes 
für die versicherten Personen: Der Versicherungsschutz 
ist mit dem Beginn der ACS Mitgliedschaft gegeben, so-
fern der Mitgliederbeitrag bezahlt ist. Beim erstmaligen Ab-
schluss einer ACS Mitgliedschaft gilt ein provisorischer 
Versicherungsschutz ab Einreichung des Antrages bei der 
zuständigen ACS Sektion. Der Versicherungsschutz ver-
längert sich jeweils stillschweigend um ein Jahr, sofern die 
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schriftliche Kündigung der ACS Mitgliedschaft nicht spä-
testens drei Monate vor Ablauf des Mitgliedschaftsjahres 
bei der zuständigen ACS Sektion erfolgt ist und der Mit-
gliedschaftsbeitrag bezahlt ist. Der Versicherungsschutz 
erlischt für die versicherten Personen bei Aufhebung des 
entsprechenden Kollektivversicherungsvertrages zwischen 
Allianz Assistance und dem ACS.  
 
Wie behandeln wir Ihre Daten? Die Bearbeitung von 
Personendaten bildet eine unentbehrliche Grundlage der 
Versicherungstätigkeit. Der Versicherer behandelt die 
Daten der Versicherten absolut vertraulich und beachtet 
bei der Bearbeitung und Aufbewahrung von Personenda-
ten die Vorschriften des Bundesgesetzes über den Daten-
schutz (DSG) und seiner Verordnung. Falls nötig, wird im 
Schadenformular die von der versicherten Person ggf. 
erforderliche Einwilligung zur Datenbearbeitung eingeholt. 
Die durch den Versicherer bearbeiteten Personendaten 
beinhalten die für Vertragsabschluss sowie Vertrags- und 
Schadenabwicklung relevanten Daten. In erster Linie 
werden dabei Angaben des/der Versicherungsnehmers/in 
bzw. der versicherten Personen aus dem Versicherungs-
antrag und der Schadenanzeige bearbeitet. Im Interesse 
sämtlicher Versicherungsnehmer findet unter Umständen 
auch ein Datenaustausch mit Vor- und Rückversicherern 
im In- und Ausland statt. Zudem werden Personendaten 
auch im Zusammenhang mit Produktoptimierungen sowie 
für eigene Marketingzwecke bearbeitet. Um einen umfas-
senden Versicherungsschutz anbieten zu können und die 
Kosten zu optimieren, werden Dienstleistungen teilweise 
durch rechtlich selbständige Unternehmen im ln- und 
Ausland erbracht. Es kann sich dabei um Konzerngesell-
schaften der Allianz Gruppe oder um Kooperationspartner 
handeln. lm Rahmen der Zweckbestimmung des Vertrags-
verhältnisses ist der Versicherer auf die konzerninterne 
wie auch konzernexterne Weitergabe von Daten angewie-
sen. Die Daten werden gemäss den gesetzlichen Bestim-
mungen elektronisch oder physisch aufbewahrt. Die Versi-
cherten haben ein Recht auf Auskunft sowie unter be-
stimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung ihrer Daten.  
 
Im Notfall erreichen Sie uns weltweit jederzeit 
(24h am Tag) unter +41 44 283 33 77  
 
Die Allianz Assistance mit ihren Kundendienstzentren als 
Anlaufstelle ist Versicherungsträgerin aller mit der gewähl-
ten ACS Mitgliedschaft verbundenen Versicherungsde-
ckungen. Zur Sicherstellung einer einwandfreien Service-
leistung können alle Gespräche im Kontakt mit den Kun-
dendienstzentren aufgezeichnet werden. 
Wo im Folgenden – aus Gründen der leichteren Lesbarkeit 
– nur männliche Personenbezeichnungen verwendet 
werden, sind darunter stets auch die entsprechenden 
weiblichen Bezeichnungen zu verstehen. 

100 Allgemeines 

Art. 101 Versicherungsdeckungen 

Der ACS hat mit Allianz Assistance die 5 Kollektiv-
Versicherungsverträge ACS Classic, ACS Travel, ACS 
Classic & Travel, ACS Premium sowie ACS Firmenmit-
gliedschaft (nachfolgend «ACS Dienstleistungspakete» 
genannt) abgeschlossen, welche den ACS Mitgliedern 
entsprechend der von ihnen gewählten ACS Mitgliedschaft 
Classic, Travel, Classic & Travel, Premium oder Firma 
grundsätzlich Anspruch auf folgende Versicherungsde-
ckungen bieten:  
 
ACS Classic  
− Pannenhilfe  

ACS Travel  
− Annullierungskosten  
− Reiseschutz  
− Reiserechtsschutz 
ACS Classic & Travel  
− Pannenhilfe  
− Annullierungskosten  
− Reiseschutz  
− Reiserechtsschutz 
ACS Premium  
− Pannenhilfe  
− Annullierungskosten  
− Reiseschutz  
− Lenken fremder Motorfahrzeuge  
− Benutzung von Mietfahrzeugen (Selbstbehalts-

Ausschluss-Versicherung)  
− Verkehrsrechtsschutz Welt 
− Reiserechtsschutz 
ACS Firmenmitglied  
− Pannenhilfe  

 
Der Wechsel in ein «ACS Dienstleistungspaket» mit um-
fangreicherer Versicherungsdeckung (z.B. von ACS Clas-
sic auf ACS Premium oder von ACS Travel auf ACS Clas-
sic & Travel) ist jederzeit möglich. Der Wechsel in ein 
«ACS Dienstleistungspaket» mit geringerer Versiche-
rungsdeckung (z.B. von ACS Premium auf ACS Classic & 
Travel oder auf ACS Classic) ist auf Wunsch des Mitglieds 
per Ende eines jeden Mitgliedschaftsjahres möglich, wobei 
die Mitteilung dieses Wechsels schriftlich zu erfolgen hat 
und einen Monat vor Ende des Mitgliedschaftsjahres beim 
ACS eingehen muss. Der ACS hat das Recht, Mitglieder 
mit überdurchschnittlicher Schadenbelastung von der 
Versicherungsdeckung auszuschliessen. Das betreffende 
Mitglied wird mit einer Vorankündigungsfrist von einem 
Monat schriftlich darüber informiert, und es steht ihm das 
Recht zu, die ACS Mitgliedschaft per Datum des Aus-
schlusses zu kündigen.  
 
Allianz Assistance, rechtlicher Name AWP P&C S.A., 
Saint-Ouen (Paris), Zweigniederlassung Wallisellen 
(Schweiz), die Allianz Suisse mit Sitz in 8304 Wallisellen 
sowie die CAP Rechtschutz mit Sitz in 8304 Wallisellen 
übernehmen die mit der gewählten Mitgliedschaft verbun-
denen Versicherungsdeckungen. 

Die Allianz Assistance, rechtlicher Name AWP P&C S.A., 
Saint-Ouen (Paris), Zweigniederlassung Wallisellen 
(Schweiz) für:  
− Pannenhilfe, Art. 300  
− Annullierungskosten, Art. 400  
− Reiseschutz, Art. 500  
− Benutzung von Mietfahrzeugen (Selbstbehalts-

Ausschluss-Versicherung), Art. 700  
 
Die Allianz Suisse für:  
− Lenken fremder Motorfahrzeuge, Art. 600  
 
Die CAP Rechtschutz für:  
− Verkehrsrechtsschutz Welt, Art. 800 
− Reiserechtsschutz, Art. 900 

200 Gemeinsame Bestimmungen 

Art. 201 Wer ist versichert?  

Versichert sind das auf dem ACS Mitgliederausweis er-
wähnte Mitglied und sämtliche Personen, die mit ihm in 
Wohngemeinschaft leben oder als Wochen- oder Wo-
chenendaufenthalter regelmässig in seinen Haushalt 
zurückkehren sowie deren nicht im gleichen Haushalt 
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lebenden minderjährigen Kinder, vorausgesetzt der zivil-
rechtliche Wohnsitz dieser befindet sich zum Zeitpunkt des 
versicherten Ereignisses in der Schweiz oder im Fürsten-
tum Liechtenstein. 

Art. 202 Was gilt für die Mitglieder mit Wohnsitz im  
Ausland? 

Wohnsitz- oder Sitzwechsel und Adressänderungen sind 
der zuständigen ACS Sektion zu melden. Für ACS Mitglie-
der mit Wohnsitz ausserhalb der Schweiz und des Fürs-
tentum Liechtensteins besteht Versicherungsdeckung 
ausschliesslich für Pannenhilfe und nur für Schadenereig-
nisse, die in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 
eintreten. Versichert sind auf das ACS Mitglied eingelöste 
Fahrzeuge bis 3,5 t Gesamtgewicht unabhängig vom Ort 
ihrer Immatrikulation. Die Leistungen «Feststellen des 
Schadenausmasses» und «Rückzahlbarer Kostenvor-
schuss» werden abweichend von Art. 304.8 und 304.9 
nicht erbracht. Die Rückführung des reparierten, unrepa-
rierten oder wieder aufgefundenen Fahrzeugs (304.10) 
erfolgt an eine Garage in der Schweiz.  

Art. 203 Beginn, Dauer und Ende des  
Versicherungsschutzes für die versicherten Personen 

Der Versicherungsschutz ist mit dem Beginn der ACS 
Mitgliedschaft gegeben, sofern der Mitgliederbeitrag be-
zahlt ist. Beim erstmaligen Abschluss einer ACS Mitglied-
schaft gilt ein provisorischer Versicherungsschutz ab 
Einreichung des Antrages bei der zuständigen ACS Sekti-
on. Der Versicherungsschutz verlängert sich jeweils still-
schweigend um ein Jahr, sofern die schriftliche Kündigung 
der ACS Mitgliedschaft nicht spätestens drei Monate vor 
Ablauf des Mitgliedschaftsjahres bei der zuständigen ACS 
Sektion erfolgt ist und der Mitgliederbeitrag bezahlt ist. Der 
Versicherungsschutz erlischt für die versicherten Personen 
bei Aufhebung des entsprechenden Kollektivversiche-
rungsvertrages zwischen Allianz Assistance und dem 
ACS. Der ACS hat das Recht, Mitglieder mit überdurch-
schnittlicher Schadenbelastung von der Versicherungsde-
ckung auszuschliessen. Das betreffende Mitglied wird mit 
einer Vorankündigungsfrist von einem Monat schriftlich 
darüber informiert, und es steht ihm das Recht zu, die ACS 
Mitgliedschaft per Datum des Ausschlusses zu kündigen. 
Mitglieder des ACS können von der Versicherungsde-
ckung ausgeschlossen werden, wenn sie erhebliche Ge-
fahrstatsachen unrichtig mitgeteilt oder verschwiegen 
haben (Anzeigepflichtverletzung). 

Art. 204 Nicht versicherte Ereignisse und Leistungen 

Keine Leistungen werden erbracht, wenn zum Zeitpunkt 
des Eintritts des versicherten Ereignisses der entspre-
chende ACS Mitgliederbeitrag noch nicht bezahlt wurde. 
Grundsätzlich besteht für alle Versicherungskomponenten 
kein Versicherungsschutz für Ereignisse, die bei Vertrags-
abschluss oder bei Reisebuchung oder Antritt der gebuch-
ten Leistung bereits eingetreten sind; gleiches gilt für 
Ereignisse deren Eintritt bei Vertragsabschluss oder bei 
Reisebuchung oder Antritt der gebuchten Leistung er-
kennbar war.  
− Kein Versicherungsschutz besteht zudem für Ereig-

nisse wie Suizid oder versuchter Suizid, Teilnahme 
an Streiks oder Unruhen, an Wettfahrten und Trai-
nings mit Motorfahrzeugen oder Booten, Teilnahme 
an gewagten Handlungen, bei denen man sich wis-
sentlich einer Gefahr aussetzt oder grobfahrlässiges 
oder vorsätzliches Handeln/Unterlassen.  

− Nicht versichert sind ausserdem Krieg und Vorfälle 
mit atomaren, biologischen oder chemischen Sub-

stanzen sowie jeweils ihre Folgen; nicht versichert 
sind ausserdem Folgen aus Ereignissen von behörd-
lichen Verfügungen, z.B. Vermögensbeschlagnahme, 
Haft, Ausreisesperre oder Schliessung des Luft-
raums.  

− Nicht versichert sind nachstehende Ereignisse und 
deren Folgen: Epidemien und Pandemien, ausser wie 
in Art. 400: Annullierungskosten und Art. 502, Art. 
504.1, Art. 504.5 und Art. 504.6 aus Art. 500: Reise-
schutz ausdrücklich als versichert definiert. 

− Im Rahmen der Pannenhilfe besteht ein voller Leis-
tungsanspruch nur dann, wenn die Allianz Assistance 
zu den Leistungen vorgängig ihre Zustimmung erteilt 
hat bzw. die Pannenhilfe oder das Abschleppen 
durch die Allianz Assistance organisiert worden ist. 
Ansonsten sind die Leistungen pauschal auf CHF 
300.- limitiert. Siehe Art. 205.  

− Im Rahmen der Deckung Annullierungskosten 
besteht insbesondere kein Versicherungsschutz bei 
«schlechtem Heilungsverlauf», u.a. also für Krankhei-
ten oder die Folgen eines Unfalls, einer Operation 
oder eines medizinischen Eingriffs, die zum Zeitpunkt 
der Reisebuchung bzw. des Versicherungsabschlus-
ses bereits bestanden haben und bis zum Reiseda-
tum nicht abgeheilt sind; gleiches gilt für Reise-
absagen durch das Reiseunternehmen, behördliche 
Anordnungen (ausser wie in Art. 400: Annullierungs-
kosten ausdrücklich als versichert definiert),, nicht 
unmittelbar zum Zeitpunkt des Eintritts von einem 
Arzt festgestellte Krankheiten/Verletzungen oder auf 
potentielle Gefahren zurückzuführende psychische 
Reaktionen wie Befürchtungen von Unruhen, Terror-
ereignissen, Naturkatastrophen oder Aviophobie 
(Flugangst). 

− Im Rahmen der Deckung Reiseschutz werden keine 
Leistungen erbracht, insbesondere wenn die Allianz 
Assistance-Notrufzentrale zu den Leistungen nicht 
vorgängig ihre Zustimmung erteilt hat; gleiches gilt 
z.B., wenn das verantwortliche Reiseunternehmen 
die vertraglichen Leistungen nicht oder nur teilweise 
erbringt; gleiches gilt, wenn die versicherte Person 
entgegen den in Zusammenhang mit einer Epide-
mie/Pandemie ergangenen Empfehlungen der Regie-
rung ihres Heimatlandes oder entgegen den Empfeh-
lungen der örtlichen Behörden an der Reisedestinati-
on gereist ist. 

− Im Rahmen der Deckung Benutzung von Mietfahr-
zeugen besteht kein Leistungsanspruch für Schäden 
aufgrund von grober Fahrlässigkeit seitens des Len-
kers, für Schäden, die im Zusammenhang mit einer 
Vertragsverletzung gegenüber dem Autovermieter 
stehen oder für Schäden, bei denen die leistende 
Versicherung keinen Selbstbehalt vorsieht. 

Art. 205 In welchen Fällen sind die Leistungen auf  
CHF 300.- begrenzt oder besteht ein Selbstbehalt?  

Leistungsbegrenzung auf CHF 300.- 
Sofern auch nur eine von mehreren Hilfsmassnahmen 
nicht durch das Kundendienstzentrum organisiert, ange-
ordnet bzw. durchgeführt wurde, ist die Entschädigung in 
der Pannenhilfe und dem Reiseschutz für alle Leistungen 
zusammen auf CHF 300.- begrenzt. Diese Einschränkung 
gilt nicht für die Annullierungskosten, Lenken fremder 
Motorfahrzeuge, Benutzung von Mietfahrzeugen und die 
Rechtsschutzversicherungsdeckungen. 
 
Selbstbehalt Annullierungskosten 
Es gilt zulasten der versicherten Person ein Selbstbehalt in 
Höhe von CHF 180.- pro Schadenfall. 
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Art. 206 Definitionen  

Nahestehende Personen  
Nahestehende Personen sind:  
− Angehörige (Ehegatte, Eltern, Kinder, Schwiegerel-

tern, Grosseltern und Geschwister);  
− Lebenspartner sowie deren Eltern und Kinder;  
− Betreuungspersonen von nicht mitreisenden minder-

jährigen Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen;  
− Sehr enge Freunde, zu denen ein intensiver Kontakt 

besteht.  
 
Europa  
Unter den Geltungsbereich Europa fallen sämtliche zum 
europäischen Kontinent zählende Staaten sowie die Mit-
telmeer- und die Kanarischen Inseln, Madeira sowie die 
aussereuropäischen Mittelmeerrandstaaten. Die Ostgren-
ze nördlich der Türkei bilden die Staaten Aserbeidschan, 
Armenien und Georgien sowie der Gebirgskamm des 
Urals.  
 
Schweiz  
Für den Versicherungsschutz fallen unter den Geltungsbe-
reich Schweiz die Schweiz und das Fürstentum Liechten-
stein.  
 
Elementarschäden  
Als Elementarschäden gelten Schäden, die sich aufgrund 
von Elementarereignissen wie Hochwasser, Über-
schwemmung, Sturm (Wind von mindestens 75 km/h), 
Hagel, Lawine, Schneedruck, Felssturz, Steinschlag oder 
Erdrutsch ereignen. Schäden, die sich aufgrund von Erd-
beben oder Vulkanausbrüchen ereignen, gelten nicht als 
Elementarschäden.  
 
Reise  
Als Reise gilt ein mehr als ein Tag dauernder Aufenthalt an 
einem mindestens 30km vom gewöhnlichen Wohnort 
entfernten Ort, unter Ausschluss von Arbeitswegen. Die 
maximale Dauer einer Reise im Sinne dieser AVB ist auf 
365 Tage beschränkt.  
 
Reiseunternehmen  
Als Reiseunternehmen (Reiseveranstalter, Reisevermittler, 
Fluggesellschaften, Autovermietungen, Hotels, Veranstal-
ter von Kursen usw.) gelten sämtliche Unternehmen, die 
aufgrund eines Vertrages mit der und für die versicherte 
Person Reiseleistungen erbringen.  
 
Öffentliche Verkehrs- oder Transportmittel  
Als öffentliche Verkehrs- oder Transportmittel gelten jene 
Fortbewegungsmittel, die aufgrund eines Fahrplans regel-
mässig verkehren und für deren Benutzung ein Fahraus-
weis zu lösen ist. Flugzeuge, Taxi und Mietwagen fallen 
nicht unter öffentliche Transportmittel.  
 
Panne  
Als Panne gilt jedes plötzliche und unvorhergesehene 
Versagen des versicherten Fahrzeuges infolge eines 
elektrischen oder mechanischen Defektes, das eine Wei-
terfahrt verunmöglicht oder aufgrund dessen eine Weiter-
fahrt gesetzlich nicht mehr zulässig ist. Der Panne gleich-
gestellt werden: Reifendefekt, im Fahrzeug eingeschlos-
sener Fahrzeugschlüssel oder entladene Batterie und 
Verlust des Fahrzeugschlüssels. 
 
Schwere Erkrankung/schwere Unfallfolgen  
Erkrankungen bzw. Unfallfolgen gelten als schwer, wenn 
daraus eine zeitlich begrenzte oder unbegrenzte Arbeits-
unfähigkeit oder eine zwingende Reiseunfähigkeit resul-
tiert. 
 
 
 

Epidemie 
Eine ansteckende Krankheit, die von der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) oder einer offiziellen Regierungs-
behörde im Wohn- oder Reiseland der versicherten Person 
als solche anerkannt ist. 
 
Pandemie 
Eine Epidemie, die von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) oder einer offiziellen Regierungsbehörde im Wohn- 
oder Reiseland der versicherten Person als Pandemie 
anerkannt ist. 
 
Quarantäne 
Obligatorische Freiheitsbeschränkung (einschliesslich 
angeordneter Isolation) mit dem Ziel, die Ausbreitung einer 
ansteckenden Krankheit zu verhindern, der die versicherte 
Person oder eine mitreisende Person ausgesetzt war. 

Art. 207 Sorgfaltspflichten und Obliegenheiten  

Die versicherten Personen sind zur Sorgfalt verpflichtet 
und haben die nach den Umständen gebotenen Mass-
nahmen zum Schutze der versicherten Sachen zu treffen. 

Art. 208 Wann sind Kostenvorschüsse zurückzuzahlen?  

Kostenvorschüsse sind innert 30 Tagen nach der Rück-
kehr an den Wohnort zurückzubezahlen oder spätestens 
60 Tage nach Auszahlung. 

Art. 209 Was geschieht bei Mehrfachversicherung?  

Bei (freiwilliger oder obligatorischer) Mehrfachversicherung 
erbringt die Allianz Assistance/Allianz Suisse/CAP Rechts-
schutz ihre Leistungen subsidiär, vorbehaltlich einer identi-
schen Klausel des anderen Versicherungsvertrages. In 
einem solchen Fall gelangen die gesetzlichen Regelungen 
der Doppelversicherung zur Anwendung. Hat eine versi-
cherte Person Anspruch aus einem anderen (freiwilligen 
oder obligatorischen) Versicherungsvertrag, beschränkt 
sich die Deckung auf den Teil der Allianz As-
sistance/Allianz Suisse/CAP Rechtsschutz Leistungen, der 
denjenigen des anderen Versicherungsvertrages über-
steigt. Die Kosten werden insgesamt nur einmal vergütet. 
Erbringt die Allianz Assistance/Allianz Suisse/CAP 
Rechtsschutz trotz eines vorhandenen Subsidiaritätstatbe-
standes Leistungen, gelten diese als Vorschuss, und die 
versicherte bzw. begünstigte Person tritt ihre Ansprüche 
gegen den Dritten (freiwillige oder obligatorische Versiche-
rung) in diesem Umfang an die Allianz Assistance/Allianz 
Suisse/CAP Rechtsschutz ab. Ist die versicherte bzw. 
anspruchsberechtigte Person von einem haftpflichtigen 
Dritten oder dessen Versicherer entschädigt worden, 
entfällt eine Vergütung aufgrund dieses Vertrages. Ist die 
Allianz Assistance/Allianz Suisse/CAP Rechtsschutz an-
stelle des Haftpflichtigen belangt worden, hat die versi-
cherte bzw. anspruchsberechtigte Person ihre Haftpflicht-
ansprüche bis zur Höhe der von der Allianz As-
sistance/Allianz Suisse/CAP Rechtsschutz erhaltenen 
Entschädigung abzutreten. 

Art. 210 Maklerentschädigung  

Wenn ein Dritter, z.B. ein Makler, die Interessen der versi-
cherten Person bei Abschluss oder Betreuung eines «ACS 
Dienstleistungspaketes» wahrnimmt, ist es möglich, dass 
die Allianz Assistance gestützt auf eine Vereinbarung 
diesem Dritten für seine Tätigkeit ein Entgelt bezahlt. 
Wünscht die versicherte Person nähere Informationen 
darüber, so kann er sich an den Dritten wenden. 
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Art. 211 Welcher Gerichtsstand ist massgebend?  

Klagen gegen die Allianz Assistance/Allianz Suisse/CAP 
Rechtsschutz können beim Gericht, am Sitz der Gesell-
schaft oder am schweizerischen Wohnort der versicherten 
oder anspruchsberechtigten Person eingereicht werden. In 
Ergänzung zu diesen Bestimmungen gilt das schweizeri-
sche Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG). 
Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
zwei Jahre nach Eintritt der Tatsache, welche die  
Leistungspflicht begründet. 

Art. 212 Welche gesetzlichen Bestimmungen werden 
angewendet?  

Es gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes über 
den Versicherungsvertrag (VVG) vom 2. April 1908. Für 
Versicherungen im Fürstentum Liechtenstein gelten aus-
serdem die Bestimmungen des Gesetzes über den Versi-
cherungsvertrag (VersVG) vom 16. Mai 2001. 

Art. 213 Schriftliche Mitteilungen  

Mitteilungen sind an die Allianz Assistance, Richtiplatz 1, 
Postfach, 8304 Wallisellen, info.ch@allianz.com zu rich-
ten. 

300 Pannenhilfe 

Art. 301 Wo gilt die Versicherungsdeckung für  
Pannenhilfe? 

Versicherungsschutz besteht in den folgenden Ländern: 
Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulga-
rien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Gibraltar, Griechenland, Grossbritannien, Irland, 
Island, Italien, Kroatien, Kosovo, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Nordmazedonien, Monaco, Montenegro, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal (Fest-
land), San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowa-
kei, Slowenien, Spanien (Festland und Balearen), Rumä-
nien, Tschechische Republik, Türkei (europäischer Teil, 
die Grenze wird durch den Bosporus definiert), Ungarn, 
Vatikanstadt, Zypern (griechischer Teil). 
Dem Geltungsbereich Schweiz gleichgestellt ist das Fürs-
tentum Liechtenstein. Bei Transporten über Meer wird der 
Versicherungsschutz nicht unterbrochen, wenn die Ab-
gangs- und Bestimmungsorte innerhalb dieser örtlichen 
Geltung liegen. 

Art. 302 Welche Fahrzeuge sind versichert?  

302.1 Versicherte Fahrzeuge  
Die Pannenhilfe gilt für die in der Schweiz oder im Fürsten-
tum Liechtenstein immatrikulierten Personenwagen bis  
3,5 t, Wohnmobile bis 9 t, sowie Motorräder:  
− sofern sie auf eine versicherte Person eingelöst sind 

oder von einer solchen gelenkt werden;  
− sofern sie im Voraus als Fahrzeug eines versicherten 

ACS Firmenmitgliedes gemeldet worden sind.  
 
Die Versicherungsdeckung erstreckt sich auf sämtliche in 
diesen Fahrzeugen mitreisenden Personen bis zur maxi-
malen Anzahl gemäss Fahrzeugausweis.  
 
 
 

302.2 Anhänger  
Am versicherten Motorfahrzeug mitgeführte Anhänger sind 
ebenfalls mitversichert. Dies gilt auch, wenn nur der Anhä-
nger von der Panne betroffen ist.  
 
302.3 Nicht versichert sind folgende Motorfahrzeuge  
− Fahrzeuge für gewerbemässige Vermietung an 

Selbstfahrer (z. B. Mietfahrzeuge);  
− Provisorisch immatrikulierte Fahrzeuge. 

Art. 303 Welche Ereignisse sind versichert? 

Versicherungsschutz besteht, wenn das Fahrzeug nicht 
mehr benützt werden kann infolge:  
− einer Panne;  
− eines Kaskoereignisses. Darunter verstehen wir: die 

Unbenutzbarkeit des Fahrzeuges infolge einer Kolli-
sion, eines Feuer-, Elementar-, Glas-, Tierschadens 
sowie Vandalismus und Diebstahl bzw. Diebstahlver-
suchs. 

Art. 304 Welche Leistungen werden erbracht?  

304.1 Hilfe vor Ort  
Organisation und Kostenübernahme für die Wiederherstel-
lung der Fahrbereitschaft, soweit dies vor Ort möglich ist.  
 
304.2 Ersatz von Kleinteilen  
Bei der Wiederherstellung der Fahrbereitschaft vor Ort 
wird der Ersatz von Kleinteilen wie z.B. Kabeln, Briden, 
Schläuchen, Sicherungen usw. (ohne Batterie) vergütet.  
 
304.3 Abschleppkosten  
Kann die Fahrbereitschaft vor Ort nicht erstellt werden, 
übernimmt die Allianz Assistance die Abschleppkosten bis 
in die nächstgelegene, geeignete Reparaturwerkstätte, 
ohne Reparatur- und Materialkosten.  
 
304.4 Speditionskosten für Ersatzteile im Ausland  
Wenn in der nächstgelegenen geeigneten Reparaturwerk-
statt im Ausland die notwendigen Ersatzteile nicht be-
schafft werden können, organisiert und bezahlt die Allianz 
Assistance deren Zustellung. Die Kosten für Ersatzteile 
sind nicht gedeckt.  
 
304.5 Bergungskosten  
Die Allianz Assistance organisiert und übernimmt die 
Kosten der Bergung (Rückführung des Fahrzeuges  
auf die Fahrbahn) des vertraglich geschützten Fahrzeuges 
und des angekoppelten Anhängers oder des Wohnwagens 
nach einem versicherten Ereignis bis maximal  
CHF 2'000.-. 
 
304.6 Schlüsselpanne  
Wenn sich der Schlüssel im verschlossenen Fahrzeug 
befindet oder die elektronische Schliessvorrichtung nicht 
mehr öffnet oder bei Verlust des Schlüssels bzw. Schlüs-
selbeschädigung, werden die Kosten für die Behebung der 
Schlüsselpanne ersetzt. Ausgeschlossen sind Schlossän-
derungskosten am Fahrzeug.  
 
304.7 Treibstoffpanne  
Die Kosten einer Treibstoffpanne (das Fahrzeug bleibt 
mangels Treibstoff stehen oder wurde falsch betankt). 
Nicht versichert sind die Kosten für dadurch entstandene 
Folgeschäden, wie z.B. Filterreinigung/-ersetzung, Schä-
den am Motor und/oder Katalysator. Ebenfalls nicht versi-
chert ist das Entsorgen des falsch getankten Treibstoffes.  
 
304.8 Feststellung des Schadenausmasses  
Die Kosten für eine Feststellung des Schadenausmasses 
im Ausland zur Beurteilung der Rückführung des Fahrzeu-
ges bis CHF 400.-.  
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304.9 Rückzahlbarer Kostenvorschuss  
Ein rückzahlbarer Kostenvorschuss bis CHF 2'000.- bei 
ausserordentlichen Ereignissen im Ausland (hohe Repara-
turrechnungen oder Beschaffung von Ersatzteilen).  
 
304.10 Mehrkosten ACS Premium  
Sofern das Fahrzeug nicht gleichentags (in der Schweiz 
oder dem Fürstentum Liechtenstein), respektive innert 48h 
(im Ausland) reparierbar ist oder im Falle eines Diebstahls, 
übernehmen wir pro Ereignis die Kosten für:  
− ein Ersatzfahrzeug bis maximal CHF 3'000.- (beim 

Ausfall eines Wohnmobils wird jeweils ein Personen-
wagen als Ersatzfahrzeug gestellt);  

− die notwendige Unterkunft;  
− die Heim- oder Weiterreise mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln (Bahnticket 1. Klasse oder Flugticket 
Economy Class, wenn die Bahnreise 6 Stunden 
übersteigt) oder Taxi (sofern kein öffentliches Trans-
portmittel zur Verfügung steht).  

 
Die Entschädigung für die oben erwähnten Leistungen ist 
für alle Personen zusammen maximal auf CHF 5'000.- 
begrenzt. Mit Ausnahme des Ersatzfahrzeuges (max. CHF 
3'000.-) besteht für sämtliche Leistungen innerhalb der 
Limite von CHF 5'000.- keine Einschränkung des Betra-
ges;  
− die Rückführung des reparierten, unreparierten oder 

wieder aufgefundenen Fahrzeuges an eine Repara-
turwerkstatt am ständigen Wohnort des Versicherten 
inklusive allfälliger Unterbringungskosten des Fahr-
zeuges an einem sicheren Ort.  

Die Kosten dafür sind auf den Zeitwert des Fahrzeuges 
nach Eintritt des Schadens und vor einer allfälligen Repa-
ratur limitiert;  
− Wird das Fahrzeug nicht in die Schweiz zurückge-

führt, organisiert die Allianz Assistance die Entsor-
gung und übernimmt im Ausland die Zollkosten.  

 
304.11 Ersatzfahrer  
Ist der Lenker infolge eines Unfalles bzw. einer schweren 
Erkrankung oder unbekannten Verbleibes nicht mehr 
imstande, das Fahrzeug zu lenken, oder ist er verstorben 
und besitzt kein weiterer Insasse einen Führerausweis, 
oder sind die Insassen aufgrund der Notsituation ausser-
stande, das Fahrzeug zu lenken, werden die Kosten für 
einen Chauffeur zur Heimholung des Fahrzeuges samt 
Insassen übernommen. 

Art. 305 Anzahl Pannenfälle pro Kalenderjahr  

Für ACS Premium gibt es keine Einschränkungen.  

Art. 306 Reduzierte Leistungen  

Für Taxis und Fahrzeuge von Fahrschulen sind die  
Leistungen auf die Art. 304.1 bis 304.7 beschränkt. 

Art. 307 Hinweis bei der Benutzung von Ersatzfahrzeugen  

Kosten für das Auftanken oder Kosten aufgrund einer 
Beschädigung des Mietfahrzeuges werden nicht über-
nommen. Kann kein Mietfahrzeug organisiert werden, weil 
z.B. die Vorgaben des Vermieters nicht erfüllt werden 
(Mindestalter, Kreditkarte usw.), werden die Kosten für die 
Heim- oder Weiterreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
übernommen. 

400 Annullierungskosten 

Art. 401 Wo gilt die Versicherungsdeckung? 

Der Versicherungsschutz gilt weltweit (inkl. Schweiz und 
Fürstentum Liechtenstein). 

Art. 402 Was ist versichert? 

Annullierungskosten  
Wenn die versicherte Person aufgrund eines versicherten 
Ereignisses den Vertrag mit dem Reiseunternehmen 
annulliert, bezahlt die Allianz Assistance die vertraglich 
geschuldeten Annullierungskosten bis zur Höhe der Versi-
cherungssumme. Der versicherten Person verrechnete 
Kosten für vor der erfolgten Annullierung getätigte Umbu-
chungen von Leistungen werden nur übernommen, wenn 
die betreffenden Umbuchungen auf ein versichertes Ereig-
nis zurückzuführen sind. Keine Entschädigung wird ent-
richtet für Kosten, Gebühren oder Guthabenverminderun-
gen infolge des Verlusts bzw. Verfalls von Flugmeilen, 
Preisgewinnen oder anderen Nutzungsrechten (Time-
Sharing usw.). 
 
Verspäteter Reiseantritt 
Wenn die versicherte Person aufgrund eines versicherten 
Ereignisses die Reise verspätet antritt, übernimmt die 
Allianz Assistance anstelle der Annullierungskosten (ma-
ximal bis zu deren Höhe):  
− die zusätzlichen Reisekosten, die durch die verspäte-

te Abreise entstehen;  
− die Kosten für den nicht benützten Teil des Aufent-

halts, anteilmässig zum versicherten Arrangement-
preis (ohne Transportkosten); der Anreisetag gilt als 
benützter Arrangementtag. 

Die Auslagen für unverhältnismässige oder mehrmalige 
Bearbeitungsgebühren sowie Versicherungsprämien 
werden nicht zurückerstattet. 
 
Es gilt zulasten der versicherten Person ein Selbstbehalt in 
Höhe von CHF 180.- pro Schadenfall. 
 
Die Kosten für Veranstaltungstickets, die nicht Bestandteil 
eines Pauschalarrangements sind, sind ohne Anrechnung 
eines Selbstbehalts gedeckt. Die Definition einer Reise 
gemäss Art. 206 findet keine Anwendung. 

Art. 403 Welche Ereignisse sind versichert? 

Versicherungsschutz wird gewährt, sofern vor Antritt der 
gebuchten Leistung eines der folgenden Ereignisse eintritt: 
 
403.1 Schwere Erkrankung, schwerer Unfall, Schwan-
gerschaftskomplikationen oder Tod 
Schwere Erkrankung (einschliesslich der Diagnose einer 
epidemischen oder einer pandemischen Krankheit wie z.B. 
COVID-19), schwerer Unfall, Schwangerschaftskomplikati-
onen oder Tod einer der folgenden Personen, sofern das 
betreffende Ereignis nach dem Zeitpunkt der Buchung 
bzw. des Versicherungsabschlusses eingetreten ist:  
− der versicherten Person;  
− einer mitreisenden Person, welche die gleiche Reise 

gebucht hat und diese annulliert;  
− einer der versicherten Person nahestehende Person, 

die nicht mitreist;  
− des Stellvertreters am Arbeitsplatz, falls die Anwe-

senheit der versicherten Person unerlässlich ist.  
Haben mehrere versicherte Personen die gleiche Reise 
gebucht, kann diese von maximal sechs Personen annul-
liert werden, wenn eine mitreisende versicherte Person 
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aufgrund eines der oben erwähnten Ereignisse die Reise 
annulliert. 
Bei psychischen Leiden besteht nur dann Versicherungs-
schutz, wenn  
− ein Psychiater die Reise- und Arbeitsunfähigkeit 

belegt und  
− die Arbeitsunfähigkeit durch Beibringen einer Abwe-

senheitsbestätigung des Arbeitgebers belegt wird.  
Bei chronischer Erkrankung besteht nur dann Versiche-
rungsschutz, wenn die Reise wegen einer ärztlich attestier-
ten, unerwarteten, akuten Verschlimmerung annulliert 
werden muss. Voraussetzung ist, dass zum Zeitpunkt der 
Reisebuchung bzw. des Versicherungsabschlusses der 
Gesundheitszustand nachweisbar stabil und die Person 
reisefähig war. 
 
403.2 Schwangerschaft 
Bei Schwangerschaft besteht folgende Deckung:  
− Wenn die Schwangerschaft nach Reisebuchung 

erfolgt ist und die Rückreise nach der 24. Schwan-
gerschaftswoche liegt.  

− Wenn die Schwangerschaft nach Reisebuchung 
erfolgt ist und für den Reiseort eine Impfung vorge-
schrieben wird, welche ein Risiko für das ungeborene 
Kind darstellt.  

 
403.3 Eigentumsbeschädigung 
Wenn das Eigentum einer versicherten Person infolge 
Einbruchdiebstahls, Feuer-, Wasser- oder Elementarscha-
dens an ihrem ständigen Wohnort schwer beeinträchtigt 
wird und daher deren Anwesenheit während der geplanten 
Reise zu Hause unerlässlich ist. 
 
403.4 Diebstahl des Reisepasses 
Wenn der versicherten Person unmittelbar vor der Abreise 
der Reisepass oder die Identitätskarte gestohlen und 
dadurch der Reiseantritt verunmöglicht wird. Hinweis: An 
verschiedenen Flughäfen befinden sich Notpassbüros. 
 
403.5 Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
Wenn die versicherte Person ohne eigenes Verschulden 
innerhalb der letzten 30 Tage vor Reiseantritt die Kündi-
gung ihres Anstellungsverhältnisses erhält. 
 
403.6 Unvorhergesehener Stellenantritt 
Wenn die versicherte Person innerhalb der letzten 30 Tage 
vor Abreise unvorhergesehen eine Stelle antritt bzw. der 
unvorhergesehene Stellenantritt in den Reisezeitraum fällt.  
 
403.7 Reisewarnung 
Wenn Streiks, Gewalttätigkeiten gegen Personen oder 
Sachen anlässlich von Zusammenrottung bzw. Krawall 
oder Tumult, oder Epidemien, sowie die Unzumutbarkeit 
des Reiseantrittes aufgrund von Terrorismusgefahr eine 
versicherte Person oder eine mit dieser mitreisende Per-
son, welche die Reise gleichzeitig gebucht hat, die Durch-
führung der Reise verunmöglichen. Für die Entscheidung 
stützen wir uns auf den aktuellen Hinweis des EDA (Eid-
genössisches Departement für Auswärtige Angelegenhei-
ten) bei Reiseantritt, dass von der Reise abgeraten wird. 
Bestand die Warnung bereits bei der Buchung, wird keine 
Leistung erbracht.  
 
403.8 Naturkatastrophen 
Wenn Naturkatastrophen an der Reisedestination das 
Leben der versicherten Person gefährden. 
 
403.9 Erkrankung oder Unfall des Haustieres 
Wenn das Haustier der versicherten Person verunfallt, 
erkrankt oder die Betreuungsperson, bei welcher das Tier 
platziert werden sollte, infolge Unfall, Krankheit oder Tod 
ausfällt.  
 
 
 

403.10 Verspätung oder Ausfall des ÖV 
Wenn das von der versicherten Person benützte öffentli-
che Transportmittel zum Flughafen oder Abgangsbahnhof 
auf Schweizer Gebiet Verspätung hat oder ausfällt und 
dadurch die versicherte Person am Antritt der Reise ge-
hindert wird. 
 
403.11 Anreise zum Reisearrangement 
Wenn während der direkten Anreise zum im Reisearran-
gement vorgesehenen Ausgangsort das verwendete Pri-
vatfahrzeug oder Taxi durch einen Unfall oder eine Panne 
fahruntüchtig wird. Schlüssel- und Treibstoffpannen sind 
nicht versichert.  
 
403.12 Vorladung zum Gericht 
Wenn die versicherte Person unerwartet eine Vorladung 
als Zeugin oder als Geschworene vor einem Gericht erhält. 
Der Gerichtstermin muss in die Reisezeit fallen.  
 
403.13 Quarantäne 
Wenn die versicherte Person oder eine mitreisende Per-
son vor der Reise auf Anordnung oder sonstige Anforde-
rung einer Regierung oder einer öffentlichen Behörde, 
aufgrund des Verdachts, dass die versicherte Person oder 
eine mitreisende Person einer ansteckenden Krankheit 
(einschliesslich einer epidemischen oder einer pandemi-
schen Krankheit wie z. B. COVID-19) ausgesetzt war, 
unter Quarantäne gestellt wird. Dies schliesst keine Qua-
rantäne ein, die generell oder allgemein für einen Teil oder 
die Gesamtheit einer Bevölkerung oder eines geografi-
schen Gebiets gilt oder die auf der Grundlage des Reise-
ziels, der Herkunft oder der Durchreise der betroffenen 
Person gilt. 

Art. 404 Welche Leistungen werden erbracht? 

404.1 Annullierungskosten 
Wenn die versicherte Person aufgrund eines versicherten 
Ereignisses den Vertrag mit dem Reiseunternehmen 
annulliert, bezahlt die Allianz Assistance die vertraglich 
geschuldeten Annullierungskosten bis zur Höhe der ver-
einbarten Versicherungssumme. Der versicherten Person 
verrechnete Kosten für vor der erfolgten Annullierung 
getätigte Umbuchungen von Leistungen werden nur über-
nommen, wenn die betreffenden Umbuchungen auf ein 
versichertes Ereignis zurückzuführen sind. Keine Entschä-
digung wird entrichtet für Kosten, Gebühren oder Gutha-
benverminderungen bzw. Verfalls von Flugmeilen, Preis-
gewinnen oder anderen Nutzungsrechten (Time-Sharing 
usw.). 
 
Verspäteter Reiseantritt  
Wenn die versicherte Person aufgrund eines versicherten 
Ereignisses die Reise verspätet antritt, übernimmt die 
Allianz Assistance anstelle der Annullierungskosten (ma-
ximal bis zu deren Höhe):  
− die zusätzlichen Reisekosten, die durch die verspäte-

te Abreise entstehen;  
− die Kosten für den nicht benützen Teil des Aufent-

halts, anteilmässig zum versicherten Arrangement-
preis (ohne Transportkosten); der Anreisetag gilt als 
benützter Arrangementtag.  

Die Auslagen für unverhältnismässige oder mehrmalige 
Bearbeitungsgebühren sowie Versicherungsprämien 
werden nicht zurückerstattet. Die Kosten für Veranstal-
tungstickets, die nicht Bestandteil eines Pauschalarrange-
ments sind, sind ohne Anrechnung eines Selbstbehalts ge-
deckt. 
 
404.2 Erkrankung oder Unfall des Haustieres 
Bei Unfall und Erkrankung des Haustieres, resp. Ausfall 
der Betreuungsperson während des Reisezeitraums, 
werden ausschliesslich die Kosten für ein Tierheim bis 
maximal CHF 1'000.- übernommen.  
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Art. 405 Welches sind die Grenzen der Leistungen? 

Die Leistung beläuft sich auf CHF 15'000.- pro versicherte 
Person und Ereignis, im Maximum auf CHF 60'000.- für 
alle Personen zusammen. 
 
Es gilt zulasten der versicherten Person ein Selbstbehalt in 
Höhe von CHF 180.- pro Schadenfall. 

Art. 406 Wann werden keine Leistungen erbracht? 

Annullierungskosten (z.B. Hotel-, Verpflegungs-, Reserva-
tions- und Transportkosten) für gesellschaftliche Anlässe, 
welche durch eine versicherte Person organi-
siert/übernommen wurden, sind ausgeschlossen. 
 
Nicht versicherte Ereignisse und Leistungen (in Ergänzung 
zu Art. 204: Nicht versicherte Ereignisse und Leistungen)  
− Schlechter Heilungsverlauf  

Wenn eine Krankheit oder die Folgen eines Unfalls, 
einer Operation oder eines medizinischen Eingriffs 
zum Zeitpunkt der Reisebuchung bzw. des Versiche-
rungsabschlusses bereits bestanden haben und bis 
zum Reisedatum nicht abgeheilt sind. Wenn die Fol-
gen einer/eines zum Zeitpunkt der Reisebuchung 
bzw. des Versicherungsabschlusses bereits geplan-
ten, aber erst danach durchgeführten Operati-
on/medizinischen Eingriffs bis zum Reisedatum nicht 
abgeheilt sind.  

− Nicht unmittelbar zum Zeitpunkt des Eintritts von 
einem Arzt festgestelltes und belegtes versicher-
tes Ereignis  
Wenn ein unter 402 aufgeführtes Ereignis nicht un-
mittelbar zum Zeitpunkt des Eintritts von einem Arzt 
festgestellt und mittels eines Arztzeugnisses mit Di-
agnose belegt wurde.  

− Absage durch das Reiseunternehmen  
Wenn das Reiseunternehmen die vertraglichen Leis-
tungen nicht oder nur teilweise erbringen kann, die 
Reise absagt oder aufgrund der konkreten Umstände 
absagen müsste und nach den gesetzlichen Bestim-
mungen verpflichtet ist, die nicht erbrachten Leistun-
gen zurückzuvergüten. Zu den konkreten Umständen, 
unter welchen denen die Reise abgesagt werden 
müsste, zählen u.a. die Empfehlungen des Eidgenös-
sischen Departements für auswärtige Angelegenhei-
ten, nicht in das betroffene Gebiet zu reisen.  

− Behördliche Anordnungen  
Wenn behördliche Anordnungen die planmässige 
Durchführung der gebuchten Reise verunmöglichen 
(ausser wenn wie in Art. 403.13 Quarantäne aus-
drücklich als versichert definiert).  

− Nicht versichert sind Annullierungskosten, sofern die 
Annullierung den Umständen nach wegen einer psy-
chischen Reaktion auf eine Gesundheitsgefährdung, 
einen Terrorakt, ein Flugunglück oder eine Naturka-
tastrophe zurückzuführen ist oder aufgrund der Be-
fürchtung von Unruhen, Kriegsereignissen, Terrorak-
ten oder infolge Aviophobie (Flugangst) erfolgt ist. 

500 Reiseschutz 

Art. 501 Wo gilt die Versicherungsdeckung?  

Die Versicherungsdeckung gilt weltweit (inkl. Schweiz und 
Fürstentum Liechtenstein). 

Art. 502 Versicherungsschutz A: Krankheit, Unfall, Tod 

Welche Ereignisse während der Reise sind versichert? 
Versicherungsschutz besteht, wenn eine versicherte Per-
son während einer Reise ernsthaft erkrankt (einschliesslich 
der Diagnose einer epidemischen oder einer pandemi-
schen Krankheit wie z. B. COVID-19), schwer verunfallt, 
eine ärztlich attestierte unerwartete Verschlimmerung 
eines chronischen Leidens eintritt oder stirbt. 

Art. 503 Welche Leistungen werden unter  
Versicherungsschutz A erbracht? 

Die Leistungen umfassen: 
 
503.1 Such- und Rettungsaktionen  
Wenn die versicherte Person während der Reise als ver-
misst gilt oder aus einer körperlichen Notlage befreit wer-
den muss, bezahlt die Allianz Assistance die notwendigen 
Such- und Rettungskosten bis maximal CHF 30'000.- pro 
Ereignis. 
 
503.2 Überführung ins nächstgelegene geeignete 
Krankenhaus  
Wenn die versicherte Person während der Reise schwer 
erkrankt oder schwer verletzt wird oder wenn eine ärztlich 
attestierte unerwartete Verschlimmerung eines chroni-
schen Leidens eintritt, organisiert und bezahlt die Allianz 
Assistance aufgrund eines entsprechenden medizinischen 
Befunds die Überführung in das nächstgelegene, für die 
Behandlung geeignete Krankenhaus. 
 
503.3 Rückreise  
Wenn die versicherte Person während der Reise schwer 
erkrankt oder schwer verletzt wird oder wenn eine ärztlich 
attestierte unerwartete Verschlimmerung eines chroni-
schen Leidens eintritt, organisiert und bezahlt die Allianz 
Assistance aufgrund eines entsprechenden medizinischen 
Befunds die Repatriierung ohne Begleitung durch medizi-
nisches Pflegepersonal an den Wohnort der versicherten 
Person. Falls medizinisch erforderlich, organisiert und 
bezahlt die Allianz Assistance unter den gleichen Voraus-
setzungen, wie unter Art. 503.2 (Überführung ins nächst-
gelegene geeignete Spital) aufgeführt, eine medizinisch 
betreute Repatriierung in ein für die Behandlung geeigne-
tes Krankenhaus am Wohnort der versicherten Person.  
 
503.4 «Teilweise Nichtbenutzung der gebuchten  
Leistungen»  
Wenn eine versicherte Person die Reise wegen eines 
versicherten Ereignisses vorzeitig abbrechen muss, wer-
den ihr durch die Allianz Assistance die Kosten für den 
nicht benützten Teil der Reise anteilmässig zum Preis des 
versicherten Arrangements zurückerstattet. Die Ent-
schädigung ist auf CHF 15'000.- pro versicherte Person 
und Ereignis, im Maximum auf CHF 60'000.- für alle Per-
sonen zusammen, beschränkt, unabhängig von der Anzahl 
Buchungen. Keine Rückerstattung erfolgt für die Kosten 
der ursprünglich gebuchten Heimreise sowie für die nicht 
benützten, ursprünglich gebuchten Unterkunftsleistungen, 
sofern die Allianz Assistance die Kosten für die Ersatzun-
terkunft übernimmt. 
 
503.5 Kostenvorschuss an ein Krankenhaus  
Wenn die versicherte Person ausserhalb ihres Wohnstaa-
tes hospitalisiert werden muss, leistet die Allianz As-
sistance, falls notwendig, einen Vorschuss bis CHF 5'000.- 
an die Krankenhauskosten.  
 
503.6 Besuchsreise  
Wenn die versicherte Person im Ausland mehr als sieben 
Tage hospitalisiert werden muss oder sich in einem le-
bensbedrohlichen gesundheitlichen Zustand befindet, 
organisiert und bezahlt die Allianz Assistance eine Be-
suchsreise für höchstens zwei nahestehende Personen an 
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das Krankenbett (Bahnbillett 1. Klasse, Flugticket Econo-
my-Klasse, Mittelklassehotel) bis maximal CHF 5’000.-.  
 
503.7 Unvorhergesehene Auslagen bei Repatriierung, 
Extra-Rückreise, Reiseunterbruch oder verspäteter 
Rückreise  
Fallen im Zusammenhang mit einem versicherten Ereignis 
unvorhergesehene Auslagen (Taxigebühren, Telefonkos-
ten usw.) an, übernimmt die Allianz Assistance diese 
Mehrkosten bis insgesamt CHF 750.- pro Person bei einer 
zusätzlichen Begrenzung der Entschädigung für Telefon-
kosten auf maximal CHF 150.- innerhalb dieser Limite. 
 
503.8 Kinderbetreuung  
Müssen beide Elternteile oder der einzige an einer Reise 
teilnehmende Elternteil an den Wohnort repatriiert werden, 
organisiert die Allianz Assistance zusätzlich die Betreuung 
der minderjährigen Kinder, welche die Reise alleine fort-
setzen oder zurückkehren müssten, und bezahlt die  
Kosten für Hin- und Rückreise einer Betreuungsperson 
(Bahnbillett 1. Klasse, Flugticket Economy-Klasse). 
 
503.9 Überführung  
Wenn eine versicherte Person stirbt, übernimmt die Allianz 
Assistance die Kosten der Kremation ausserhalb des 
Wohnstaates oder die Mehrkosten zur Erfüllung des inter-
nationalen Abkommens über Leichenbeförderungen (Min-
destvorschriften wie Zinksarg oder -auskleidung) sowie die 
Kosten der Rückschaffung des Sarges oder der Urne an 
den letzten Wohnort der versicherten Person. Die Entsor-
gung des Zinksargs ist ebenfalls gedeckt. 

Art. 504 Versicherungsschutz B: 
Unterbruch/Abbruch der Reise  

Welche Ereignisse, die zu einem Unterbruch oder Abbruch 
der Reise führen, sind versichert? Versicherungsschutz 
besteht, wenn während einer Reise: 
 
504.1 Anwesenheit zu Hause/am Arbeitsplatz  
Vorzeitige Rückreise wenn eine nicht mitreisende nahe-
stehende Person bzw. der Stellvertreter am Arbeitsplatz 
der versicherten Person schwer erkrankt (einschliesslich 
der Diagnose einer epidemischen oder einer pandemi-
schen Krankheit wie z. B. COVID-19), schwer verletzt wird 
oder stirbt. 
 
504.2 Schaden am Eigentum  
Wenn das Eigentum einer versicherten Person an ihrem 
Wohnort infolge Diebstahls, Feuer-, Wasser- oder Elemen-
tarschadens schwer beeinträchtigt wurde. 
 
504.3 Mitreisende  
Wenn eine mitreisende nahestehende Person oder ein 
mitreisendes Familienmitglied an deren Wohnort repatriiert 
wird oder die Reise aus einem anderen versicherten 
Grund abbrechen muss und die versicherte Person die 
Reise alleine fortsetzen müsste.  
 
504.4 Streiks, Unruhen, Naturkatastrophen  
Wenn Unruhen, Terroranschläge, Naturkatastrophen, 
Epidemien an der Reisedestination nachweisbar die Fort-
setzung der Reise verunmöglichen oder Leben und Eigen-
tum der versicherten Person konkret gefährden.  
 
504.5 Quarantäne 
Wenn die versicherte Person oder eine mitreisende Per-
son während der Reise auf Anordnung oder sonstige 
Anforderung einer Regierung oder einer öffentlichen Be-
hörde, aufgrund des Verdachts, dass die versicherte Per-
son oder eine mitreisende Person einer ansteckenden 
Krankheit (einschliesslich einer epidemischen oder einer 
pandemischen Krankheit wie z. B. COVID-19) ausgesetzt 
war, unter Quarantäne gestellt wird. Dies schliesst keine 

Quarantäne ein, die generell oder allgemein für einen Teil 
oder die Gesamtheit einer Bevölkerung oder eines geogra-
fischen Gebiets gilt oder die auf der Grundlage des Reise-
ziels, der Herkunft oder der Durchreise der betroffenen 
Person gilt. 
 
504.6 Beförderungsverweigerung auf der Weiter- bzw. 
Rückreise oder Verweigerung der Einreise wegen 
Erkrankungsverdachts 
Wenn der versicherten Person oder einer mitreisenden 
Person während der Reise die Beförderung oder die Ein-
reise aufgrund des Verdachts, dass die versicherte Person 
oder eine mitreisende Person an einer ansteckenden 
Krankheit (einschliesslich einer epidemischen oder einer 
pandemischen Krankheit wie z. B. COVID-19) leidet, 
verweigert wird. Dies schliesst keine Verweigerungen ein, 
die darauf zurückzuführen sind, dass die versicherte Per-
son oder eine mitreisende Person geltende Reise- 
und/oder Einreisevorschriften missachtet hat oder deren 
Einhaltung verweigert sowie Verweigerungen, die auf 
allgemeine Reise- bzw. Einreisebeschränkungen zurück 
zu führen sind. 
 
504.7 Behördliche Massnahmen/Streiks  
Wenn behördliche Massnahmen oder Streiks (ausgenom-
men Streiks durch das Reiseunternehmen bzw. dessen 
Leistungserbringer) nachweisbar die Fortsetzung der 
Reise verunmöglichen oder Leben und Eigentum der 
versicherten Person konkret gefährden. 

Art. 505 Welche Leistungen werden unter  
Versicherungsschutz B erbracht? 

505.1 Rückreise  
Die Allianz Assistance organisiert und bezahlt die Zusatz-
kosten für die Extra-Rückreise (Bahnbillet 1.Klasse, Flugti-
cket Economy-Klasse) der versicherten Person bezie-
hungsweise des versicherten Familienmitglieds, bezie-
hungsweise, sofern sinnvoll und zumutbar, die Transport-
kosten für die Fortführung der Reise.  
 
505.2 «Teilweise Nichtbenutzung der gebuchten  
Leistungen»  
Wenn eine versicherte Person die Reise wegen eines 
versicherten Ereignisses vorzeitig abbrechen muss, wer-
den ihr durch die Allianz Assistance die Kosten für den 
nicht benützten Teil der Reise anteilmässig zum Preis des 
versicherten Arrangements zurückerstattet. Die Ent-
schädigung ist auf CHF 15'000.- pro versicherte Person 
und Ereignis, im Maximum auf CHF 60'000.- für alle Per-
sonen zusammen, beschränkt, unabhängig von der Anzahl 
Buchungen. Keine Rückerstattung erfolgt für die Kosten 
der ursprünglich gebuchten Heimreise sowie für die nicht 
benützten, ursprünglich gebuchten Unterkunftsleistungen, 
sofern die Allianz Assistance die Kosten für die Ersatzun-
terkunft übernimmt. 
 
505.3 Mehrkosten  
Fallen im Zusammenhang mit einem versicherten Ereignis 
unvorhergesehene Auslagen (Taxigebühren, Telefonkos-
ten usw.) an, übernimmt die Allianz Assistance diese 
Mehrkosten bis insgesamt CHF 750.- pro Person bei einer 
zusätzlichen Begrenzung der Entschädigung für Telefon-
kosten auf maximal CHF 150.- innerhalb dieser Limite. 

Art. 506 Versicherungsschutz C: Unbenutzbarkeit der 
gebuchten Unterkunft während der Reise 

Versicherungsschutz besteht, wenn ein Feuer-, Elementar- 
oder Wasserschaden an der gebuchten Unterkunft eine 
versicherte Person daran hindert, die gebuchte Unterkunft 
zu benützen. In diesem Fall werden die Unterkunfts- und 
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Verpflegungsmehrkosten bis maximal CHF 1'000.- pro 
versicherte Person übernommen. 

Art. 507 Versicherungsschutz D: Zusätzliche Leistungen  

507.1 Transportmittelausfall  
Wenn nach Antritt einer gebuchten Reise aufgrund einer 
Panne oder eines Unfalles das gebuchte Transportmittel 
ausfällt, werden die zu Lasten der versicherten Person 
gehenden Reisemehrkosten bis maximal CHF 1'000.- pro 
Person übernommen. Nicht versichert sind Kosten, die 
durch Verspätungen oder verpasste Anschlüsse entste-
hen.  
 
507.2 Dokumentendiebstahl  
Bei Diebstahl von persönlichen Dokumenten (Pass, Identi-
tätskarte, Fahrausweise und Beherbergungsvoucher), die 
eine Fortsetzung der Reise oder die Rückreise in die 
Schweiz vorübergehend verunmöglichen, übernimmt die 
Allianz Assistance bei unverzüglicher Information der 
zuständigen Polizeibehörde die Mehrkosten des Aufent-
halts (Hotel, Transportkosten vor Ort, Rückreisemehrkos-
ten) bis maximal CHF 1’000.- pro Ereignis.  
 
507.3 Zahlungsunfähigkeit des Reiseveranstalters  
Es werden die Aufenthalts- und Rückreisekosten bevor-
schusst, wenn infolge Zahlungsunfähigkeit des Reisever-
anstalters die Fortsetzung der gebuchten Reise nur noch 
zu Lasten der versicherten Person möglich ist.  
 
507.4 Benachrichtigung von Personen zu Hause  
Falls Leistungen von den Leistungsträgern erbracht wur-
den, werden auf Wunsch die Angehörigen oder der Arbeit-
geber über den Sachverhalt und die getroffenen Mass-
nahmen orientiert. 

600 Lenken fremder Motorfahrzeuge 

Art. 601 Wo gilt die Versicherungsdeckung?  

Versicherungsschutz besteht in den folgenden Ländern: 
Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulga-
rien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Gibraltar, Griechenland, Grossbritannien, Irland, 
Island, Italien, Kroatien, Kosovo, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Mazedonien, Monaco, Montenegro, Nieder-
lande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal (Festland), 
San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, 
Slowenien, Spanien (Festland und Balearen), Rumänien, 
Tschechische Republik, Türkei (europäischer Teil, die 
Grenze wird durch den Bosporus definiert), Ungarn, Vati-
kanstadt, Zypern (griechischer Teil). Dem Geltungsbereich 
Schweiz gleichgestellt ist das Fürstentum Liechtenstein. 
Bei Transporten über Meer wird der Versicherungsschutz 
nicht unterbrochen, wenn die Abgangs- und Bestimmung-
sorte innerhalb dieser örtlichen Geltung liegen. 

Art. 602 Welche Fahrzeuge sind versichert?  

602.1  
Die Versicherung gilt für die in der Schweiz und im Fürs-
tentum Liechtenstein immatrikulierten Motorfahrzeuge bis 
3,5 t Gesamtgewicht, sofern sie von einer versicherten 
Person gelenkt werden. 
 
602.2  
Nicht versichert sind folgende Motorfahrzeuge:  
− Fahrzeuge für gewerbemässige Personentransporte 

(z.B. Taxi);  

− Fahrschulfahrzeuge;  
− Mietfahrzeuge (inkl. Car Sharing-Fahrzeuge);  
− Ersatzfahrzeuge;  
− Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht über 3,5 t.  

Art. 603 Was ist versichert?  

Versichert sind folgende von einer versicherten Person als 
Lenker eines fremden Motorwagens bis 3,5 t Gesamtge-
wicht inkl. Anhängern und Motorrädern verursachten 
Kollisionsschäden:  
− Selbstbehalt aus der Haftpflicht- und Vollkaskoversi-

cherung für das betroffene fremde Fahrzeug;  
− Bonusverlust aus der Haftpflicht- und Vollkaskoversi-

cherung für das betroffene fremde Fahrzeug;  
− Kosten für ein Mietfahrzeug während maximal 5 

Tagen bis maximal CHF 500.-;  
− Kollisionsschäden bis maximal CHF 5'000.-. 
Der Versicherungsschutz gilt für maximal 24 Tage ab 
Erhalt des Fahrzeuges. 

Art. 604 Welche Leistungen werden erbracht?  

Im Schadenfall werden folgende Leistungen erbracht:  
 
604.1 Selbstbehalt  
Der allfällige vertragliche Selbstbehalt, mit dem der Versi-
cherer seinen Versicherungsnehmer bzw. den Halter des 
betroffenen fremden Fahrzeugs belastet.  
 
604.2 Bonusverlust  
Die allfällige Mehrprämie, welche bei der für das betreffen-
de Fahrzeug abgeschlossenen Haftpflichtversicherung aus 
der tatsächlich erfolgenden Rückstufung im Prämienstu-
fensystem entsteht. Berücksichtigt wird die Mehrprämie bis 
zum Wiedererreichen der Prämienstufe zum Zeitpunkt des 
Ereignisses. 
 
604.3 Mietwagen  
Die Kosten für einen Mietwagen während maximal 5 Ta-
gen bis maximal CHF 500.- während der Reparaturzeit. 
 
604.4 Kaskoschaden  
Sofern keine entsprechende Kaskoversicherung für die 
betroffenen fremden Fahrzeuge besteht, die Reparaturkos-
ten bis maximal CHF 5'000.-, bzw. – sofern ein Totalscha-
den gegeben ist – bis maximal den unter CHF 5'000.- 
liegenden Zeitwert des Fahrzeuges, wenn zum Zeitpunkt 
des Ereignisses keine entsprechende Kaskoversicherung 
besteht. Für die Berechnung der Entschädigung wird der 
Restwert des Fahrzeuges mitberücksichtigt. Allianz Suisse 
ist in diesem Fall Gelegenheit zu geben, das beschädigte 
Fahrzeug vor und nach der Reparatur zu besichtigen. 
Andernfalls kann die Leistung von Allianz Suisse gekürzt 
werden oder ganz dahinfallen. 
 

Art. 605 Wann werden keine Leistungen erbracht? 

Von der Versicherung ausgeschlossen sind:  
− Kaskoschäden, sofern der Halter bzw. der Fahrzeug-

besitzer sich zum Zeitpunkt des Ereignisses als In-
sasse im Fahrzeug befindet;  

− Schäden an Fahrzeugen, die von einer versicherten 
Person zum Zwecke der Ausübung einer Erwerbstä-
tigkeit benützt werden;  

− Schäden an Fahrzeugen, die einer versicherten 
Person im Zusammenhang mit einer beruflichen Tä-
tigkeit oder von ihrem Arbeitgeber oder von einer an-
deren versicherten Person überlassen worden sind;  
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− Schäden an einem Fahrzeug, welches gegen ein 
eigenes Fahrzeug zur Benutzung ausgetauscht wor-
den ist;  

− Ansprüche aus der Fahrzeugbenutzung, die gegen 
gesetzliche oder behördliche Vorschriften verstösst 
oder zu welcher die versicherte Person nicht ermäch-
tigt ist;  

− Schäden, wenn der Fahrzeuglenker den Schaden im 
Zustand der Angetrunkenheit (Überschreitung des 
gesetzlichen Promillegrenzwertes des jeweiligen 
Landes) oder unter Einwirkung von Mitteln mit betäu-
bender Wirkung verursacht hat;  

− Für Anhänger sind Schäden nur versichert, sofern sie 
durch Personenwagen oder andere leichte Motorwa-
gen bis zu einem Gesamtgewicht von 3,5 t nach der 
Strassenverkehrsgesetzgebung gezogen werden dür-
fen. 

700 Benutzung von Mietfahrzeugen 
(Selbstbehalts-Ausschluss-Versicherung) 

Art. 701 Wo gilt die Versicherungsdeckung?  

Die Versicherungsdeckung gilt weltweit (inkl. Schweiz und 
Fürstentum Liechtenstein). 

Art. 702 Welche Fahrzeuge sind versichert?  

Die Versicherung erstreckt sich auf das von einer versi-
cherten Person gemietete und gelenkte Fahrzeug bis 3,5 t 
Gesamtgewicht. Fahrzeuge über 3,5 t Gesamtgewicht, 
Taxis sowie Fahrzeuge von Fahrschulen sowie Fahrzeuge 
im Rahmen von Carsharing-Modellen (wie Mobility usw.) 
sind nicht versichert. 

Art. 703 Beginn und Ende der Versicherung  

Der Versicherungsschutz beginnt und endet mit den im 
Mietvertrag definierten Daten. Wird das Fahrzeug vor 
Ende des im Mietvertrag definierten Rückgabedatums 
zurückgegeben, endet der Versicherungsschutz per die-
sem Datum. 

Art. 704 Welche Ereignisse sind versichert? 

Versichert ist der Selbstbehalt, welcher dem Mieter auf-
grund eines Schadens am Mietfahrzeug oder aufgrund 
Diebstahls des Mietfahrzeugs während der Mietdauer 
entsteht. Voraussetzung für die Entschädigung ist ein 
durch eine andere Versicherung gedecktes Ereignis und 
ein daraus resultierender Selbstbehalt. 

Art. 705 Welche Leistungen werden erbracht?  

Die Versicherungsleistung bezieht sich auf den der versi-
cherten Person durch den Vermieter oder einem anderen 
Versicherer belasteten Selbstbehalt. Sie ist auf maximal 
CHF 3'000.- begrenzt. Liegt der effektive Schaden unter 
der Höhe des vereinbarten Selbstbehaltes, wird der tat-
sächliche Schaden bezahlt, sofern es sich um ein versi-
chertes Ereignis handelt. 

Art. 706 Wann werden keine Leistungen erbracht?  

Keine Leistungen werden erbracht:  

− bei Schäden, bei denen die leistende Versicherung 
keinen Selbstbehalt vorsieht;  

− bei Schäden, wenn der Fahrzeuglenker den Schaden 
im Zustand der Angetrunkenheit (Überschreitung des 
gesetzlichen Promillegrenzwertes des jeweiligen 
Landes) oder unter Einwirkung von Mitteln mit betäu-
bender Wirkung verursacht hat;  

− bei Schäden an Wohnwagen und anderen Arten von 
Anhängern;  

− Schäden, die im Zusammenhang mit einer Vertrags-
verletzung gegenüber dem Autovermieter stehen;  

− Schäden, die sich auf nicht auf öffentlichen Strassen 
oder auf nicht offiziellen Strassen ereignen. 

800 Verkehrsrechtsschutz Welt  

Art. 801 Wer ist versichert  

Kategorie Personen 
Versichert sind das auf dem ACS Mitgliederausweis er-
wähnte Mitglied und sämtliche Personen, die mit ihm in 
Wohngemeinschaft leben oder als Wochen- oder Wo-
chenendaufenthalter regelmässig in seinen Haushalt 
zurückkehren und die im Zeitpunkt des versicherten Ereig-
nisses ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz oder 
im Fürstentum Liechtenstein haben. 

Art. 802 Wo gilt die Versicherungsdeckung?  

Der jeweils massgebende örtliche Geltungsbereich ist in 
der entsprechenden Spalte der nachfolgenden Tabelle 
«Welche Rechtsgebiete sind versichert» aufgeführt.  
 
802.1 Begriffe: Örtlicher Geltungsbereich  
Versichert sind, unabhängig vom Ort des Ereignisses, 
Rechtsfälle mit Gerichtsstand innerhalb des aufgeführten 
geografischen Gebietes, sofern entsprechendes Landes-
recht anwendbar ist und im Zeitpunkt der Anmeldung des 
Rechtsfalles der Gerichtsstand für die Vollstreckung eben-
falls innerhalb des versicherten Gebietes liegt.  
 
Welt  
Weltweite Deckung.  
 
Europa  
Geografisches Europa bis zum Ural und Mittelmeerrand-
staaten.  
 
Schweiz  
Schweizweite Deckung. Das Fürstentum Liechtenstein ist 
der Schweiz gleichgestellt.  
 
802.2 Gerichtsstand ausserhalb von Europa  
Die bei Gerichtsstand ausserhalb von Europa massgeben-
de Versicherungssumme beträgt CHF 50'000.-.  

Art. 803 Welcher Selbstbehalt kommt zur Anwendung?  

Es wird kein Selbstbehalt in Abzug gebracht.  

Art. 804 Welche Rechtsgebiete sind versichert?  

Die Versicherten sind als Eigentümer, Halter, Mieter, 
Lenker oder Passagier eines Motorfahrzeuges inkl. Anhä-
nger und nicht fest installierten Wohnwagens oder eines 
Wasserfahrzeuges, als Lenker eines Schienenfahrzeuges, 
als Passagier eines Luftfahrzeuges oder von öffentlichen 
Verkehrsmitteln sowie auf öffentlichen Strassen als Fuss-
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gänger, Radfahrer, Reiter, Benutzer von der Mobilität bzw. 
der Fortbewegung dienen den fahrzeugähnlichen Geräten 
und Hilfsmitteln in folgenden Rechtsgebieten versichert 
(abschliessende Aufzählung gemäss Tabelle) 

 
 
 
 

 

Rechtsgebiet  Örtlicher  
Geltungsbereich  

Versicherungssumme in 
CHF pro Rechtsfall  

Keine Versicherungsde-
ckung besteht (zusätzliche 
Ausschlüsse in Art. 808)  

a) Schadenersatzrecht: 
Geltendmachung von ausservertraglichen Schadenersatz-
ansprüchen für Sach- und Personenschäden (Körperver-
letzung/Tötung) sowie der daraus unmittelbar resultierende 
Vermögensschäden 

Welt 500’000.- 
(Ausserhalb von  
Europa: 50’000.-) 

Im Zusammenhang mit 
Ehrverletzungen 

b) Produktehaftpflichtrecht: 
Geltendmachung von ausservertraglichen Schadenersatz-
ansprüchen aus Produktehaftpflicht 

Welt 500’000.- 
(Ausserhalb von  
Europa: 50’000.-) 

 

c) Opferhilfe: 
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gemäss 
Art. 804 im Rahmen des Bundesgesetzes über die Opfer-
hilfe 

Europa 500’000.-  

d) Strafanzeige: 
Einreichen einer Strafanzeige, wenn dies zur Durchsetzung 
von Schadenersatzansprüchen gemäss Art. 804 notwendig 
ist 

Welt 500’000.- 
(Ausserhalb von  
Europa: 50’000.-) 

Im Zusammenhang mit 
Ehrverletzungen 

e) Strafverteidigung: 
Bei gegen die versicherte Person gerichteten Straf- und 
Verwaltungsstrafverfahren, welche im Zusammenhang mit 
einem Verkehrsunfall oder wegen Missachtung von Ver-
kehrsvorschriften eingeleitet werden 

Welt 500’000.- 
(Ausserhalb von  
Europa: 50’000.-) 

Bei Fällen wegen der An-
schuldigung der Verletzung 
von Verkehrsregeln im 
ruhenden Verkehr (verbote-
nes Halten, Parkieren usw.) 

f)  Ausweisentzug und Besteuerung: 
Bei Verfahren über den Entzug des Führer-  
oder Fahrzeugausweises oder über die  
kantonale Fahrzeugbesteuerung 

Schweiz/FL 500’000.- Bei Verfahren zum Zwecke 
des Erwerbs oder der 
Umwandlung eines Führer-
ausweises sowie zur Wie-
dererlangung des rechtskräf-
tig entzogenen Führeraus-
weises 

g) Sachenrecht: 
Streitigkeiten aus Eigentum, Besitz oder anderen dingli-
chen Rechten an einem versicherten Fahrzeug 

Welt 500’000.- 
(Ausserhalb von  
Europa: 50’000.-) 

 

h) Versicherungsrecht: 
Sozialversicherungsrechtliche Streitigkeiten mit schweizeri-
schen öffentlich-rechtlichen Versicherungen (IV, SUVA 
usw.), Pensionskassen und Krankenkassen sowie Streitig-
keiten aus Versicherungsvertrag mit privaten Versiche-
rungseinrichtungen 

Welt 500’000.- 
(Ausserhalb von  
Europa: 50’000.-) 

 

i)  Patientenrecht: 
Streitigkeiten betreffend die Behandlung von Verletzungen 
aus einem versicherten Verkehrsunfall gegen Ärzte, Spitä-
ler und andere Medizinalinstitutionen 

Welt 500’000.- 
(Ausserhalb von  
Europa: 50’000.-) 

 

j)  Fahrzeug-Vertragsrecht: 
Streitigkeiten aus folgenden obligationenrechtlichen Ver-
trägen betreffend versicherte Fahrzeuge (inklusive deren 
Zubehör, wie Kindersitz, Autoradio usw.): Kauf, Miete, Lei-
he, Leasing, Hinterlegung, Reparaturauftrag (abschlies-
sende Aufzählung) 

Welt 500’000.- 
(Ausserhalb von  
Europa: 50’000.-) 

− beim Kauf/Verkauf von 
Fahrzeugen und Fahr-
zeugzubehör, wenn der 
Versicherte diese Ge-
schäfte gewerbsmässig 
betreibt 

− bei Vertragsstreitigkeiten 
im Zusammenhang mit 
Wasserfahrzeugen 
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k) Miete einer Garage: 
Streitigkeiten als Dauermieter einer für versicherte Fahr-
zeuge gemieteten Garage oder Parkplatzes 

Schweiz 500’000.-  

 
 
 
Umfasst ein Rechtsfall mehrere Rechtsgebiete mit unter-
schiedlichen Versicherungssummen, gilt für den ganzen 
Rechtsfall die niedrigste Versicherungssumme. Versicher-
te Inkassomassnahmen werden nur innerhalb des für das 
Rechtsgebiet massgebenden örtlichen Geltungsbereichs 
durchgeführt. 

Art. 805 Wann gilt die Versicherung? 

805.1 
Der Versicherungsschutz gilt im Rahmen des in den ge-
meinsamen Bestimmungen definierten Beginns, der Dauer 
und des Endes des Versicherungsschutzes für die versi-
cherten Personen (Art. 203 AVB, Ausgabe 01.2021) für 
Rechtsfälle, die während der Dauer der Mitgliedschaft 
eintreten, sofern das Rechtsschutzbedürfnis ebenfalls 
während der Mitgliedschaftsdauer eingetreten ist. 
 
805.2 
Der Rechtsfall gilt als eingetreten: 
− Schadenersatzrecht: Im Zeitpunkt der Verursachung 

des Schadens; 
− Strafrecht: Im Zeitpunkt der tatsächlichen oder 

angeblichen Widerhandlung gegen Strafvorschriften; 
− Versicherungsrecht: Beim erstmaligen Eintritt des 

Gesundheitsschadens, der eine Arbeitsunfähigkeit 
oder eine Invalidität zu Folge hat; in allen übrigen Fäl-
len: beim Eintritt des Ereignisses, welches den An-
spruch gegenüber der Versicherung auslöst; 

− In allen übrigen Fällen: Im Zeitpunkt der tatsächli-
chen oder angeblichen Verletzung von Rechtsvor-
schriften oder vertraglichen Pflichten, ausser es sei 
bereits vorher für den Versicherten erkennbar, dass 
rechtliche Differenzen entstehen könnten. In letztge-
nanntem Fall ist der Zeitpunkt der Erkennbarkeit 
massgebend. 

Art. 806 Welche Leistungen werden erbracht?  

In den versicherten Rechtsfällen übernimmt die CAP bis zu 
den in Art.804 aufgeführten Versicherungssummen: 
 
806.1  
− die Bearbeitung dieser Rechtsfälle durch die CAP;  
− das Honorar eines Rechtsanwaltes bzw. Prozessbei-

standes oder eines Mediators;  
− die Kosten für ein im Einvernehmen mit der CAP bzw. 

vom Gericht veranlasstes Gutachten;  
− Gerichtsgebühren oder andere zu Lasten der versi-

cherten Person gehende Verfahrenskosten inklusive 
Vorschüssen;  

− der versicherten Person auferlegte Prozessentschä-
digungen an die Gegenpartei inklusive Sicherheits-
leistungen;  

− das Inkasso einer dem Versicherten aus einem versi-
cherten Fall zustehenden Forderung, sofern der 
Schuldner diese bestreitet (z.B. nach Schweizer 
Recht ab Rechtsvorschlag auf den Zahlungsbefehl). 
Dies bis zum Vorliegen eines Pfändungsverlustschei-
nes, eines Gesuches um Nachlassstundung, einer 
Konkursandrohung oder eines Pfandausfallscheins;  

− Vorschüsse für Strafkautionen nach einem Unfall zur 
Vermeidung von Untersuchungshaft;  

− für ein ausländisches Gerichtsverfahren nötige Über-
setzungs- und Reisekosten bis zu CHF 5'000.-.  

 
806.2  
Alle Streitigkeiten mit derselben Ursache oder im mittelba-
ren oder unmittelbaren Zusammenhang mit demselben 
Ereignis gelten als ein Rechtsfall. Die Versicherungssum-
me wird pro Rechtsfall, auch wenn mehrere Rechtsgebiete 
betroffen sind, nur einmal ausgerichtet. Sicherheitsleistun-
gen und Vorschüsse werden in vollem Umfang an die 
Versicherungssumme angerechnet. Diese sind der CAP 
zurückzuerstatten. 
 
806.3  
Betrifft ein Ereignis mehrere versicherte Personen, ist die 
CAP berechtigt, die Leistungen auf die aussergerichtliche 
Interessenwahrung zu beschränken, bis ein Musterprozess 
durch von ihr ausgewählte Rechtsanwälte durchgeführt 
worden ist. Für alle in der «Kategorie Personen» mitversi-
cherten Personen werden die Leistungen zudem zusam-
mengerechnet. 

Art. 807 Generell nicht versichert ist die Zahlung von: 

− Bussen; 
− Kosten für in Verkehrssachen angeordnete Blutalko-

hol- und Drogenanalysen, medizinische oder psycho-
logische Untersuchungen sowie Verkehrsunterricht; 

− Schadenersatz; 
− Kosten und Gebühren des ersten Bescheids in Straf-

verfahren betreffend Verkehrsdelikte (wie z.B. Straf-
befehl, Bussenverfügung usw.) und Administrativver-
fahren (z.B. Verwarnung, Ausweisentzug, Verkehrs-
unterricht etc). Diese gehen auch bei einer allfälligen 
Anfechtung zu Lasten der versicherten Person; 

− Kosten und Honorare zu deren Übernahme ein Dritter 
verpflichtet ist oder die zu Lasten eines Haftpflichti-
gen oder Haftpflichtversicherers gehen; in solchen 
Fällen bezahlt die CAP lediglich Vorschüsse; 

− Kosten und Honorare in Konkurs- und Nachlassver-
fahren sowie in Widerspruchs-, Kollokations- und 
Aussonderungsprozessen. 

Mit der Konkurseröffnung über die versicherte Person 
endet die Leistungspflicht der CAP auch für bereits einge-
tretene Fälle. 

Art. 808 Welche Fälle sind nicht versichert?  

Nicht versichert sind (alle Ausschlüsse gehen den Best-
immungen von Art. 804 vor): 
 
808.1 
Sämtliche in Art. 804 nicht ausdrücklich als versichert 
bezeichnete Rechtsgebiete oder Eigenschaften der versi-
cherten Person. 
 
808.2 
Fälle aus Forderungen und Verbindlichkeiten, die durch 
Abtretung/Schuldübernahme auf die versicherte Person 
übergegangen sind. 
 
808.3 
Die Abwehr von ausservertraglichen Schadenersatzan-
sprüchen Dritter. 
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808.4 
Fälle im Zusammenhang mit Krieg, Unruhen, Streik oder 
Aussperrungen und als Beteiligter an Raufereien oder 
Schlägereien. 
 
808.5 
Fälle gegen eine andere in der «Kategorie Personen» 
mitversicherte Person oder deren Haftpflichtversicherung 
(dieser Ausschluss gilt nicht für das Mitglied). 
 
808.6 
Streitigkeiten zwischen Konkubinats- oder Wohnpartnern, 
Ehegatten und in einer eingetragenen Partnerschaft le-
bende Personen. 
 
808.7 
Rechtsschutz im Zusammenhang mit dem Inkasso unbe-
strittener Forderungen. 
 
808.8 
Fälle aus dem Schuldbetreibungs- und Konkursrecht 
(versichert bleiben Inkassomassnahmen aus versicherten 
Fällen gemäss Art. 806.1, 6. Punkt). 
 
808.9  
Fälle, bei denen der Versicherte gegen die AWP P&C 
S.A., Saint-Ouen (Paris), Zweigniederlassung Wallisellen 
(Schweiz), den ACS oder die CAP und deren Mitarbeiter 
im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit vorgehen will. Wenn 
der Versicherte gegen Personen, die in einem durch die 
CAP versicherten Rechtsfall Dienstleistungen erbringen 
oder erbracht haben, vorgehen will. 
 
808.10  
Fälle, bei denen der Lenker ein im öffentlichen Verkehr 
nicht zugelassenes Fahrzeug verwendet, zum Führen des 
Fahrzeuges nicht berechtigt ist, keinen gültigen Führer-
ausweis hat oder ein Fahrzeug lenkte, welches nicht mit 
gültigen Kontrollschildern versehen war. 
 
808.11  
Fälle im Zusammenhang mit der aktiven Teilnahme an 
motorsportlichen Wettkämpfen und Rennen, einschliess-
lich Training. 
 
808.12  
Fälle als Eigentümer/Halter von gewerbsmässig genutzten 
Fahrzeugen, wie z.B. Taxi, Car, Liefer- und Lastwagen, 
Fahrschulwagen usw. 
 
808.13  
Fälle wegen der Anschuldigung der Überschreitung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerorts ab 30 km/h, 
ausserorts und auf Autostrassen ab 40 km/h sowie auf 
Autobahnen ab 50 km/h. 
 
808.14  
Fälle im Zusammenhang mit folgenden Ereignissen im 
Wiederholungsfall: Der Anschuldigung des Fahrens im 
Zustand der Fahrunfähigkeit wegen der Einwirkung von 
Alkohol, Medikamenten oder Drogen sowie der Vereitelung 
der Blutprobe. 
 
808.15  
Fälle als Eigentümer, Halter oder Lenker von Luftfahrzeu-
gen. 

Art. 809 Wann erfolgt eine Leistungskürzung?  

Die CAP verzichtet ausdrücklich auf das ihr gesetzlich 
zustehende Recht auf Leistungskürzung bei grobfahrlässi-
ger Herbeiführung des Versicherungsfalles, ausser bei 
rechtskräftiger Verurteilung wegen Fahrens in fahrunfähi-

gem Zustand wegen der Einwirkung von Alkohol, Medika-
menten oder Drogen sowie der Vereitelung der Blutprobe. 

Art. 810 Wie wird ein versicherter Rechtsfall abgewickelt? 

810.1 
Beim Eintritt eines Rechtsfalles, für den eine versicherte 
Person die Dienste der CAP in Anspruch nehmen will, ist 
diese sofort schriftlich zu benachrichtigen. Beauftragt die 
versicherte Person vor der Fallanmeldung an die CAP 
einen Anwalt bzw. Prozessbeistand oder einen Mediator, 
so sind dessen vor der Fallanmeldung entstandenen 
Kosten nur bis zum Betrag von CHF 500 versichert. Hono-
rarvereinbarungen bedürfen der vorgängigen Zustimmung 
der CAP. Vereinbart die versicherte Person mit dem An-
walt eine Erfolgsprämie, so wird diese von der CAP nicht 
übernommen. 
 
810.2 
Die CAP bestimmt das zugunsten der versicherten Person 
einzuschlagende Vorgehen. Sie führt die Verhandlungen 
über eine gütliche Erledigung und schlägt in geeigneten 
Fällen eine Mediation vor. Sie entscheidet über den Beizug 
eines Anwaltes oder Mediators sowie über die Erstellung 
von Gutachten. Sie kann die Kostengutsprache inhaltlich 
und betraglich beschränken. 
 
810.3 
Die CAP gewährt der versicherten Person die freie An-
waltswahl, falls im Hinblick auf ein Gerichts- oder Verwal-
tungsverfahren ein Vertreter eingesetzt werden muss 
sowie bei allfälligen Interessenkollisionen. Bei einem 
späteren Mandatsentzug durch die versicherte Person, hat 
diese die dadurch entstehenden Mehrkosten zu überneh-
men. Die CAP hat das Recht, einen von der versicherten 
Person vorgeschlagenen Anwalt abzulehnen. Die versi-
cherte Person kann dann drei Anwälte aus verschiedenen 
Anwaltskanzleien vorschlagen, aus welchen die CAP den 
zu Beauftragenden auswählt. Die Ablehnung eines Anwal-
tes muss nicht begründet werden. 
810.4 
Die versicherte Person hat der CAP die notwendigen 
Auskünfte und Vollmachten zu erteilen. Sämtliche mit dem 
Fall zusammenhängende Akten wie Bussenverfügungen, 
Vorladungen, Urteile, Korrespondenzen usw. sind unver-
züglich an die CAP weiterzuleiten. Ist ein Anwalt beauf-
tragt, hat die versicherte Person diesen zu ermächtigen, 
die CAP über die Entwicklung des Falles auf dem Laufen-
den zu halten und ihr insbesondere die zur Beurteilung der 
Versicherungsdeckung oder der Prozessaussichten nöti-
gen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Verletzt die 
versicherte Person diese Mitwirkungspflichten trotz Auffor-
derung der CAP, setzt ihm diese eine angemessene Frist, 
unter Androhung des Verlustes des Versicherungsan-
spruchs. 
 
810.5 
Vergleiche, die Verpflichtungen zu Lasten der CAP bein-
halten, dürfen von der versicherten Person nur mit deren 
Zustimmung abgeschlossen werden. 
 
810.6 
Jede Prozess- oder Parteientschädigung, die der versi-
cherten Person (gerichtlich oder aussergerichtlich) zuge-
sprochen wird, fällt bis zur Höhe der erbrachten Leistun-
gen der CAP zu. 

Art. 811 Was geschieht bei Meinungsverschiedenheiten? 

811.1 
Bestehen Meinungsverschiedenheiten über das Vorgehen 
in einem gedeckten Rechtsfall oder über die Erfolgsaus-
sichten des Rechtsfalles, so begründet die CAP unverzüg-
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lich schriftlich ihre Rechtsauffassung und weist die versi-
cherte Person gleichzeitig auf ihr Recht hin, innerhalb von 
20 Tagen ein Schiedsverfahren einzuleiten. Verlangt sie 
innerhalb dieser Frist kein Schiedsverfahren, gilt dies als 
Verzicht. Ab Empfang dieser Mitteilung hat die versicherte 
Person alle erforderlichen Massnahmen zur Wahrung ihrer 
Interessen selbst zu treffen. Die CAP ist für die Folgen 
mangelhafter Interessenvertretung, insbesondere verpass-
ter Fristen nicht haftbar. Die Kosten dieses Schiedsverfah-
rens sind von den Parteien hälftig vorzuschiessen und 
gehen zulasten der unterliegenden Partei. Wird der Kos-
tenvorschuss von einer Partei nicht geleistet, anerkennt 
diese damit die Rechtsauffassung der Gegenpartei. 
 
811.2 
Die Parteien bestimmen gemeinsam einen Einzelschieds-
richter. Das Verfahren beschränkt sich auf einen einmali-
gen Schriftenwechsel mit den begründeten Anträgen und 
der Benennung der angerufenen Beweismittel der Partei-
en, auf dessen Grundlage der Schiedsrichter seinen Ent-
scheid fällt. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des 
Konkordates über die Schiedsgerichtsbarkeit. 
 
811.3 
Leitet die versicherte Person bei Ablehnung der Leis-
tungspflicht auf eigene Kosten einen Prozess ein und 
erlangt sie ein Urteil, das für sie günstiger ausfällt als die 
ihr von der CAP schriftlich begründete Lösung oder als das 
Ergebnis des Schiedsverfahrens, so übernimmt die CAP 
die dadurch entstandenen Kosten, wie wenn sie diesem 
zugestimmt hätte. 

900 Reiserechtsschutz  

Art. 901 Wer ist versichert  

Kategorie Personen 
Versichert sind das auf dem ACS Mitgliederausweis er-
wähnte Mitglied (der Kategorien ACS Travel, ACS Classic 
& Travel, ACS Premium) und sämtliche Personen, die mit 
ihm in Wohngemeinschaft leben oder als Wochen- oder 
Wochenendaufenthalter regelmässig in seinen Haushalt 
zurückkehren und die im Zeitpunkt des versicherten Ereig-
nisses ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz oder 
im Fürstentum Liechtenstein haben. 

Art. 902 Versicherungssumme 

Die Versicherungssumme beträgt bei Gerichtsstand inner-
halb von Europa CHF 250‘000.-, bei Gerichtsstand aus-
serhalb von Europa CHF 50'000.-. 

Art. 903 Gegenstand und örtlicher Geltungsbereich 

Die versicherte Person geniesst Rechtsschutz aus-
schliesslich im Zusammenhang mit Reisen ausserhalb der 
Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein. Risikoträge-
rin ist die CAP Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft 
AG mit Sitz in Wallisellen. 

Art. 904 Ausschliesslich versicherte Streitigkeiten und 
Verfahren 

904.1  
Verteidigung im Straf- und Administrativverfahren wegen 
Fahrlässigkeitsdelikten. 
 
 

904.2  
Geltendmachung von ausservertraglichen Haftpflichtan-
sprüchen als Geschädigter von Unfällen jeglicher Art sowie 
bei Tätlichkeiten, Diebstahl oder Raub. 
 
904.3  
Streitigkeiten mit privaten oder öffentlichen Versicherun-
gen, die den Versicherten decken. 
 
904.4  
Vertragliche Streitigkeiten aus folgenden für die Reise oder 
auf der Reise geschlossenen Verträgen: 
− Miete oder Leihe eines für den Strassenverkehr 

zugelassenen Fahrzeuges bis 3,5 t; 
− Reparatur oder Transport eines solchen Fahrzeuges; 
− Reise- und Beherbergungsvertrag; 
− vorübergehende Miete einer Ferienwohnung; 
− Personen- oder Gepäcktransport. 

Art. 905 Versicherte Leistungen 

905.1  
Leistungen des Rechtsdienstes der CAP 
 
905.2  
Geldleistungen bis zur maximalen Versicherungssumme 
pro Schadenfall bei Reisen im Geltungsbereich Europa 
und pro Schadenfall bei Reisen ausserhalb des Geltungs-
bereiches Europa (sofern diese Versicherungsvariante 
abgeschlossen wurde) für: 
− Kosten von Expertisen und Analysen, die durch die 

CAP, den Anwalt der versicherten Person oder durch 
das Gericht in Auftrag gegeben worden sind; 

− Gerichts- und Schiedsgerichtskosten; 
− Parteientschädigungen; 
− Anwaltshonorare; 
− notwendige Übersetzungskosten; 
− Strafkautionen (nur vorschussweise zur Vermeidung 

einer Untersuchungshaft). 
Davon abgezogen werden die dem Versicherten auf dem 
Prozessweg oder vergleichsweise zugesprochenen Inter-
ventionskosten. 

Art. 906 Abwicklung eines Schadenfalles 

906.1  
Der Bedarf an Rechtshilfe ist so rasch wie möglich zu 
melden an: 
CAP Rechtsschutz, Grosskundenbetreuung, Postfach, 
8010 Zürich, 
Tel. +41 58 358 09 09, Telefax +41 58 358 09 10, 
E-Mail: capoffice@cap.ch, www.cap.ch,  
Referenz Z75.1.685.643. 
 
906.2  
Der Versicherte darf ohne Zustimmung der CAP – vorbe-
hältlich vorsorglicher Massnahmen zur Fristwahrung – 
keine Rechtsvertreter beauftragen, kein Verfahren einlei-
ten, keinen Vergleich abschliessen und keine Rechtsmittel 
ergreifen. Zudem hat der Versicherte der CAP alle Unter-
lagen den Schadenfall betreffend zu übermitteln. Kommt 
der Versicherte diesen Verpflichtungen nicht nach, kann 
die CAP ihre Leistungen verweigern. 
 
906.3  
Wenn in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren 
gemäss anwendbarem Prozessrecht der Beizug eines 
unabhängigen Rechtsvertreters notwendig ist oder wenn 
eine Interessenkollision entsteht (zwei CAP-Versicherte 
gehen gegeneinander vor oder ein Versicherter geht ge-
gen eine Gesellschaft der Allianz Gruppe vor), hat der 
Versicherte die freie Wahl des Rechtsvertreters. Akzeptiert 
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die CAP den vorgeschlagenen Rechtsvertreter nicht, hat 
der Versicherte das Recht, drei andere Rechtsvertreter 
aus verschiedenen Kanzleien vorzuschlagen, von denen 
einer von der CAP angenommen werden muss. 
 
906.4  
Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versicher-
ten und der CAP hinsichtlich der zur Regelung des Scha-
denfalles zu ergreifenden Massnahmen kann der Versi-
cherte die Beurteilung der Angelegenheit durch einen 
Schiedsrichter verlangen, der durch den Versicherten und 
die CAP gemeinsam bestimmt wird. 

907 Nicht versicherte Fälle und Leistungen 

907.1  
Wenn der Versicherte zum Zeitpunkt des Schadenfalls 
keinen gültigen Führerausweis besass oder zum Führen 
des Fahrzeugs nicht berechtigt war. 
 
907.2  
Bei Streitigkeiten mit Steuer- oder Zollbehörden oder 
Verfahren wegen Widerhandlungen gegen Steuer- oder 
Zollvorschriften (z. B. Schmuggel). 
 
907.3  
Wenn der Versicherte gegen die CAP, Allianz Assistance, 
deren Beauftragte oder Personen, die in einem Schaden-
fall Dienstleistungen erbringen, vorgehen will. 
 
907.4  
Wenn es sich um Streitigkeiten oder Interessenkonflikte 
zwischen Personen handelt, die durch dieselbe Versiche-
rungspolice versichert sind (dieser Ausschluss bezieht sich 
nicht auf den Versicherungsnehmer selbst). 
 
907.5  
Wenn der Bedarf an Rechtshilfe nach Ende der Versiche-
rung angemeldet wird. 
 
907.6  
Straf- und Verwaltungsverfügungskosten. 
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Kundeninformation nach VVG 
 
Die nachfolgende Kundeninformation gibt in übersichtlicher 

und knapper Form einen Überblick über die Identität des 
Versicherers und den wesentlichen Inhalt des Kollektivver-

sicherungsvertrages ACS Velo- und E-Bike Assistance (Art. 
3 Abs. 3 des Bundesgesetzes über den Versicherungsver-

trag, VVG). Die Rechte und Pflichten einer versicherten Per-
son einerseits und des Versicherers andererseits ergeben 

sich aus den entsprechenden Antrags- und Vertragsunter-
lagen, den nachfolgenden Allgemeinen Versicherungsbe-

dingungen «ACS Bike Assistance» sowie aus dem VVG.  
 

Wer ist der Versicherer?  
Versicherer ist die AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), 

Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz), nachstehend Al-
l ianz Assistance genannt, mit Sitz am Richtiplatz 1, 8304 

Wallisellen. 
 

Wer ist Versicherungsnehmer/in?  
Versicherungsnehmer ist der Automobil Club der Schweiz, 

ACS, mit Sitz an der Wasserwerkgasse 39, 3011 Bern. 
 

Welche Risiken sind v ersichert und wie ist der Umfang 
des Versicherungsschutzes?  

Die versicherten Risiken sowie der Umfang und allfällige 
Einschränkungen des Versicherungsschutzes ergeben sich 

aus den entsprechenden Antrags- und Vertragsunterlagen 
sowie aus den nachfolgenden Allgemeinen Versicherungs-

bedingungen «ACS Bike Assistance». Nachfolgend zur Ori-
entierung eine zusammenfassende Beschreibung der ver-

schiedenen Versicherungskomponenten: 

− Velo- und E-Bike-Assistance  
Organisation und Kostenübernahme für Pannen- und 

Unfallhilfe vor Ort. Im Falle eines Unfall s oder einer 
Panne, einer plötzlichen Fahrunfähigkeit der versicher-

ten Person oder eines Diebstahls des Velos / E-Bikes 
der versicherten Person bezahl t die Allianz Assistance 

die Rückkehr der versicherten und geschädigten Per-
son an den Wohnort oder die Weiterreise an den Zielort 

bis zu maximal CHF 300.- (max. drei Ereignisse pro 
ACS Mitgliedschaft und Kalenderjahr). 

 
Welche Personen sind v ersichert?  

Aufgrund des mit dem Versicherungsnehmer abgeschlos-
senen Kollektivversicherungsvertrages gewährt die Allianz 

Assistance dem mit dem Antrag definierten und auf dem 
ACS Mitgliederausweis erwähnten ACS Mitglied sowie 

sämtlichen Personen, die mit ihm in Wohngemeinschaft le-
ben oder als Wochen- oder Wochenendaufenthalter regel-

mässig in seinen Haushalt zurückkehren sowie deren nicht 
im gleichen Haushalt lebenden minderjährigen Kinder, vo-

rausgesetzt der zivilrechtliche Wohnsitz der versicherten 
Personen befindet sich zum Zeitpunkt des versicherten Er-

eignisses in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein, 
Versicherungsschutz sowie ein mit den Versicherungsleis-

tungen im Zusammenhang stehendes direktes Forderungs-
recht. Die versicherten Personen ergeben sich grundsätz-

lich jeweils aus den entsprechenden Antrags- und Vertrags-
unterlagen und diesen Allgemeinen Versicherungsbedin-

gungen (AVB). Die optionale Deckung «ACS Bike As-
sistance» kann nur im Zusammenhang mit einer gültigen 

ACS Basismitgliedschaft (Light, Classic, Classic & Travel, 
Travel, Premium) abgeschlossen werden.  

 
Zeitlicher und örtlicher Geltungsbereich des Versiche-

rungsschutzes  
Der Versicherungsschutz gilt während der Versicherungs-

dauer in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. 
 

Welche wesentlichen Ausschlüsse bestehen?  
Die nachfolgende Aufzählung enthält nur die wesentlichsten 

Ausschlüsse des Versicherungsschutzes. Weitere Aus-
schlüsse ergeben sich aus den Ausschlussbestimmungen 

«Nicht versicherte Ereignisse und Leistungen» der Allge-
meinen Versicherungsbedingungen sowie aus dem VVG:  

− Nicht versichert ist ein Ereignis, welches bei Vertrags-
abschluss bereits eingetreten oder dessen Eintritt für 
die versicherte Person bei Vertragsabschluss erkenn-

bar war. 

− Nicht versichert sind Ereignisse, welche die anspruchs-
berechtigte Person wie folgt herbeigeführt hat: 

− Missbrauch von Alkohol, Drogen oder Arzneimit-
teln; 

− Suizid oder versuchter Suizid; 

− Teilnahme an Streiks oder Unruhen; 

− Teilnahme an Wettfahrten und Trainings mit Mo-
torfahrzeugen oder Booten; 

− Teilnahme an gewagten Handlungen, bei denen 
man sich wissentlich einer Gefahr aussetzt; 

− grobfahrlässiges oder vorsätzliches Handeln / 
Unterlassen; 

− Begehung von Verbrechen bzw. Vergehen oder 
der Versuch dazu. 

− Nicht versichert sind nachstehende Ereignisse und de-
ren Folgen: Krieg, Terroranschläge, Unruhen aller Art, 
Epidemien, Pandemien, Naturkatastrophen und Vor-

fälle mit atomaren, biologischen oder chemischen Sub-
stanzen. 

− Es besteht insbesondere dann kein Leistungsanspruch, 
wenn die Allianz Assistance-Notrufzentrale den Leis-
tungen (Art. II 4) vorgängig nicht zugestimmt hat bzw. 

die Pannenhilfe oder das Abschleppen nicht durch die 
Allianz Assistance-Notrufzentrale organisiert worden 

ist. 

− Nicht versichert sind gemietete Velos und E-Bikes. 

 
Was ist im Schadenfall zu tun?  

Bei Eintritt des v ersicherten Ereignisses ist unverzüg-
lich die Allianz Assistance-Notrufzentrale zu informie-

ren und deren Zustimmung zu allfälligen Assistance-
Massnahmen bzw. zu deren Kostenübernahme einzu-

holen. Die Allianz Assistance-Notrufzentrale steht rund um 
die Uhr zur Verfügung (Gespräche mit der Notrufzentrale 

werden aufgezeichnet): Telefon +41 44 283 33 77 / Fax +41 
44 283 33 33.  

 
Welche Pflichten haben Versicherungsnehmer/in und 

die v ersicherten Personen?  
Die nachfolgende Aufzählung enthält nur die gebräuchlichs-

ten Pflichten. Weitere Pflichten ergeben sich aus den Allge-
meinen Versicherungsbedingungen und aus dem VVG:  

− In jedem Fall ist die versicherte Person verpflichtet, al-
les zu unternehmen, was zur Minderung und Klärung 
des Schadens beitragen kann; bei Schäden aufgrund 

von Krankheit oder Unfall hat die versicherte Person da-
für zu sorgen, dass die behandelnden Ärzte gegenüber 

der Allianz Assistance von ihrer Schweigepflicht befreit 
werden.  

− Die versicherte Person ist verpflichtet, ihren vertragli-
chen oder gesetzlichen Melde-, Auskunfts- oder Verhal-
tenspflichten vollumfänglich nachzukommen (u.a. un-

verzügliche Anzeigen des versicherten Ereignisses bei 
der unter Art. I 12 genannten Kontaktadresse). 

− Verletzt die anspruchsberechtigte Person ihre Pflichten, 
kann die Allianz Assistance ihre Leistungen ablehnen 

oder kürzen. 
 

Wie hoch ist die Prämie?  
Die Prämienhöhe wird mit dem Antrag definiert und geht 

aus den entsprechenden Antrags- und Vertragsunterlagen 
hervor. 

 
Wann beginnt und endet die Versicherung?  

Die optionale Deckung «ACS Bike Assistance» kann nur im 
Zusammenhang mit einer gültigen ACS Basismitgliedschaft 

(Light, Classic, Classic & Travel, Travel, Premium) abge-
schlossen werden. Der Versicherungsschutz ist mit dem 
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Beginn der optionalen Deckung «ACS Bike Assistance» ge-
geben, sofern sowohl die Prämie für den Versicherungs-

schutz «ACS Bike Assistance» als auch der Mitgliederbei-
trag für die ACS Mitgliedschaft (Light, Classic, Travel, Clas-

sic & Travel oder Premium) bezahlt sind. Beim erstmaligen 
Abschluss einer ACS Mitgliedschaft gilt ein provisorischer 

Versicherungsschutz ab Einreichung des Antrages bei der 
zuständigen ACS Sektion. Der Versicherungsschutz verlän-

gert sich jeweils sti l lschweigend um ein Jahr, sofern die 
schriftl iche Kündigung der optionalen Deckung nicht spä-

testens drei Monate vor Ablauf des Mitgliedschaftsjahres 
bei der zuständigen ACS Sektion erfolgt ist und der Mitglied-

schaftsbeitrag bezahlt ist.  
 

Wie behandelt Allianz Assistance Daten?  
Bei der Bearbeitung von Personendaten, die eine unent-

behrliche Grundlage der Versicherungstätigkeit bildet, be-
achtet All ianz Assistance das schweizerische Datenschutz-

gesetz (DSG). Falls nötig, holt Allianz Assistance via Scha-
denformular die von der versicherten Person ggf. erforderli-

che Einwilligung zur Datenbearbeitung ein. 
Die durch Allianz Assistance bearbeiteten Personendaten 

umfassen die für den Vertragsabschluss sowie die Ver-
trags- und Schadenabwicklung relevanten Daten. In erster 

Linie werden dabei Angaben der versicherungsnehmenden 
bzw. versicherten Personen aus dem Versicherungsantrag 

und der Schadenanzeige bearbeitet. Im Interesse sämtli-
cher Versicherungsnehmer/-innen findet unter Umständen 

auch ein Datenaustausch mit Vor- und Rückversicherern im 
In- und Ausland statt. Zudem bearbeitet All ianz Assistance 

Personendaten auch im Zusammenhang mit Produktopti-
mierungen sowie für eigene Marketingzwecke. 

Um einen umfassenden Versicherungsschutz zu preiswer-
ten Konditionen anbieten zu können, werden Dienstleistun-

gen der Allianz Assistance teilweise durch rechtlich selbst-
ständige Unternehmen im ln- und Ausland erbracht. Es 

kann sich dabei um Konzerngesellschaften der Allianz 
Gruppe oder um Kooperationspartner handeln. lm Rahmen 

der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses ist Allianz 
Assistance auf die konzerninterne wie auch -externe Wei-

tergabe von Daten angewiesen.  
All ianz Assistance bewahrt Daten gemäss den gesetzlichen 

Bestimmungen elektronisch oder physisch auf. 
Personen, deren Daten von der Allianz Assistance bearbei-

tet werden, können gemäss DSG Auskunft darüber verlan-
gen, welche Daten Allianz Assistance von ihnen bearbeitet; 

es steht ihnen ferner zu, die Berichtigung inkorrekter Daten 
zu verlangen. 

 
 

Kontaktadresse  
Allianz Assistance  

Beschwerdemanagement  
Richtiplatz 1  

Postfach 
8304 Wallisellen 

 
 

Übersicht Versicherungsleistungen 
 

Versicherungskomponente  Versicherungsleistungen Örtlicher Geltungsbereich Max. Versicherungssumme 
Max. drei Ereignisse pro ACS Mitglied-
schaft und Kalenderjahr 

Velo- und E-Bike-Assistance 

 

Organisation und Kostenüber-

nahme f ür Pannen- und Unfall-

hilf e. 

Übernahme der Rückreisekosten 

an den Wohnort oder der Kosten 

f ür die Weiterreise an den Zielort. 

Schweiz und Fürstentum 

Lichtenstein  

 

Schweiz und Fürstentum 

Lichtenstein (>5 km vom 

Wohnort entfernt) 

pro Ereignis                    unbegrenzt 
und Person 

 

pro Ereignis                    max. CHF 300.- 
und geschädigte  

Person 

 
 

 
 

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)  
 

Die AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz), nachstehend Allianz Assistance genannt, 
gewährt die gemäss Kollektivversicherungsvertrag mit dem Automobil Club der Schweiz, ACS, ve reinbarten und in den Allgemei-

nen Versicherungsbedingungen (AVB) aufgeführten Leistungen. Ergänzend gelten die Bestimmungen des schweizerischen Bun-
desgesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG). 
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I Gemeinsame Bestimmungen für die  

Versicherungskomponente  

 
Die Gemeinsamen Bestimmungen für die Versicherungs-

komponente gelten nur sofern keine anders lautenden 

Bestimmungen in den Besonderen Bestimmungen zu der 

einzelnen Versicherungskomponente vorgesehen sind. 

1. Versicherte Personen  

Versichert sind das auf dem ACS Mitgliederausweis er-

wähnte ACS Mitglied und sämtliche Personen, die mit ihm 
in Wohngemeinschaft leben oder als Wochen- oder Wo-

chenendaufenthalter regelmässig in seinen Haushalt zu-
rückkehren sowie deren nicht im gleichen Haushalt leben-

den minderjährigen Kinder, vorausgesetzt der zivilrechtliche 
Wohnsitz der versicherten Personen befindet sich zum Zeit-

punkt des versicherten Ereignisses in der Schweiz oder im 
Fürstentum Liechtenstein. 

2. Örtl icher Geltungsbereich 

Die Versicherung gilt nur in der Schweiz und im Fürstentum 

Liechtenstein.  

3. Beginn, Dauer und Ende des Versicherungsschutzes 

Die optionale Deckung «ACS Bike Assistance» kann nur im 

Zusammenhang mit einer gültigen ACS Basismitgliedschaft 
(Light, Classic, Classic & Travel, Travel, Premium) abge-

schlossen werden. Der Versicherungsschutz ist mit dem 
Beginn der optionalen Deckung «ACS Bike Assistance» ge-

geben, sofern sowohl die Prämie für den Versicherungs-
schutz «ACS Bike Assistance» als auch der Mitgliederbei-

trag für die ACS Mitgliedschaft (Light, Classic, Travel, Clas-
sic & Travel oder Premium) bezahlt sind. Beim erstmaligen 

Abschluss einer ACS Mitgliedschaft gilt ein provisorischer 
Versicherungsschutz ab Einreichung des Antrages bei der 

zuständigen ACS Sektion. Der Versicherungsschutz verlän-
gert sich jeweils sti l lschweigend um ein Jahr, sofern die 

schriftl iche Kündigung der optionalen Deckung nicht spä-
testens drei Monate vor Ablauf des Mitgliedschaftsjahres 

bei der zuständigen ACS Sektion erfolgt ist und der Mitglied-
schaftsbeitrag bezahlt ist. Der Versicherungsschutz erlischt 

für die versicherten Personen bei Aufhebung des entspre-
chenden Kollektivversicherungsvertrages zwischen Allianz 

Assistance und dem ACS. Der ACS hat das Recht, Mitglie-
der mit überdurchschnittlicher Schadenbelastung von der 

Versicherungsdeckung auszuschliessen. Das betreffende 
Mitglied wird mit einer Vorankündigungsfrist von einem Mo-

nat schriftl ich darüber informiert, und es steht ihm das Recht 
zu, die ACS Mitgliedschaft per Datum des Ausschlusses zu 

kündigen. Mitglieder des ACS können von der Versiche-
rungsdeckung ausgeschlossen werden, wenn sie erhebli-

che Gefahrstatsachen unrichtig mitgeteilt oder verschwie-
gen haben (Anzeigepflichtverletzung). 

4. Pflichten im Schadenfall  

4.1 Die versicherte Person ist verpflichtet, alles zu unterneh-
men, was zur Minderung des Schadens und zu dessen Klä-

rung beitragen kann.  
 

4.2 Die versicherte Person ist verpflichtet, ihren vertragli-
chen oder gesetzlichen Melde-, Auskunfts- oder Verhal-

tenspflichten vollumfänglich nachzukommen (u.a. unver-
zügliche Anzeige des versicherten Ereignisses bei der unter 

Art. I 12 genannten Kontaktadresse). 
 

4.3 Bei Eintritt des v ersicherten Ereignisses ist unver-
züglich die Allianz Assistance-Notrufzentrale zu infor-

mieren und deren Zustimmung zu allfälligen As-
sistance-Massnahmen bzw. zu deren Kostenüber-

nahme einzuholen. Zudem ist die Allianz Assistance über 
den Umstand, der eine Leistungspflicht zur Folge haben 

könnte, vollständig und wahrheitsgemäss zu unterrichten. 
Die Allianz Assistance-Notrufzentrale steht rund um die Uhr 

zur Verfügung (Gespräche mit der Notrufzentrale werden 
aufgezeichnet): Telefon +41 44 283 33 77 / Fax +41 44 283 

33 33.  
 

4.4 Kann die versicherte Person Leistungen, welche die Al-
l ianz Assistance erbracht hat, auch gegenüber Dritten gel-

tend machen, muss sie diese Ansprüche wahren und an die 
Allianz Assistance abtreten.  

 
4.5 Wenn der Schaden wegen einer Krankheit oder eines 

Unfalls eingetreten ist, hat die versicherte Person dafür zu 
sorgen, dass die behandelnden Ärzte gegenüber der Allianz 

Assistance von ihrer Schweigepflicht befreit werden.  

5. Verletzung der Pflichten 

Verletzt die anspruchsberechtigte Person ihre Pflichten, 

kann die Allianz Assistance ihre Leistungen ablehnen oder 
kürzen. 

6. Nicht versicherte Ereignisse und Leistungen 

Neben den in den Besonderen Bestimmungen zu der ein-
zelnen Versicherungskomponente aufgeführten Einschrän-

kungen und Ausschlüssen besteht grundsätzlich kein Ver-
sicherungsschutz für: 

 
6.1 Nicht versichert ist ein Ereignis, welches bei Vertrags-

abschluss bereits eingetreten oder dessen Eintritt für die 
versicherte Person bei Vertragsabschluss erkennbar war. 

 
6.2 Nicht versichert sind Ereignisse, welche die anspruchs-

berechtigte Person wie folgt herbeigeführt hat:  

− Missbrauch von Alkohol, Drogen oder Arzneimitteln;  

− Suizid oder versuchter Suizid;  

− Teilnahme an Streiks oder Unruhen;  

− Teilnahme an Wettfahrten und Trainings mit Motorfahr-
zeugen oder Booten; 

− Teilnahme an gewagten Handlungen, bei denen man 
sich wissentlich einer Gefahr aussetzt;  

− grobfahrlässiges oder vorsätzliches Handeln / Unterlas-
sen;  

− Begehung von Verbrechen bzw. Vergehen oder der 
Versuch dazu.  
 

6.3 Nicht versichert sind Umtriebe, die mit einem versicher-
ten Ereignis in Zusammenhang stehen, z.B. Kosten für die 

Wiederbeschaffung der versicherten Sachen oder für poli-
zeil iche Zwecke.  
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6.4 Nicht versichert sind nachstehende Ereignisse und de-
ren Folgen: Krieg, Terroranschläge, Unruhen aller Art, Epi-

demien, Pandemien, Naturkatastrophen und Vorfälle mit 
atomaren, biologischen oder chemischen Substanzen.  

 
6.5 Nicht versichert sind Ereignisse im Zusammenhang mit 

einem Gutachter (Experte, Arzt usw.), welcher direkt be-
günstigt oder mit der versicherten Person verwandt bzw. 

verschwägert ist. 
 

6.6 Nicht versichert sind Kosten im Zusammenhang mit Ent-
führungen.  

 
6.7 Nicht versichert sind Versicherungsfälle in Zusammen-

hang mit einer Erwerbstätigkeit. 

7. Definitionen  

7.1 Fahruntüchtigkeit  
Unter Fahruntüchtigkeit versteht man die Folge einer Panne 

oder eines Unfalls, aufgrund derer eine Weiterfahrt verun-
möglicht wird. 

 
7.2 Panne  

Als Panne gilt jedes plötzliche und unvorhergesehene Ver-
sagen des versicherten Fahrzeugs infolge eines elektri-

schen oder mechanischen Defekts, das eine Weiterfahrt 
verunmöglicht oder aufgrund dessen eine Weiterfahrt ge-

setzlich nicht mehr zulässig ist. Der Panne gleichgestellt 
wird ein Reifendefekt. Diebstahl, Verlust, Beschädigung des 

Schlüssels oder der Diebstahlsicherung sowie eine entla-
dene Batterie oder ein entladener Akku gelten nicht als 

Panne und sind nicht versichert.  
 

7.3 Fahrzeugunfall 
Als Unfall  gilt ein Schaden am versicherten Velo / E-Bike 

durch ein plötzliches und gewaltsam von aussen einwirken-
des Ereignis, aufgrund dessen die Weiterfahrt verunmög-

licht wird oder gesetzlich nicht mehr zulässig ist. Dazu ge-
hören insbesondere Ereignisse wie Aufprall, Zusammen-

stoss, Umkippen, Absturz sowie Ein- und Versinken. 
 

7.4 Elementarschäden  
Als Elementarschäden gelten Schäden, die sich aufgrund 

von Elementarereignissen wie Hochwasser, Überschwem-
mung, Sturm (Wind von mindestens 75 km/h), Hagel, La-

wine, Schneedruck, Felssturz, Steinschlag oder Erdrutsch 
ereignen. Schäden infolge von Erdbeben oder Vulkanaus-

brüchen gelten nicht als Elementarschäden. 

7.5 Grobfahrlässigkeit 
Als grobfahrlässig wird jede Handlung bezeichnet, bei der 

die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Masse 
verletzt und naheliegende Überlegungen unterlassen wer-

den. 

8. Mehrfachversicherung und Ansprüche gegenüber Drit-

ten  

8.1 Bei (freiwilliger oder obligatorischer) Mehrfachversiche-

rung erbringt die Allianz Assistance ihre Leistungen sub-
sidiär, vorbehaltlich einer identischen Klausel des anderen 

Versicherungsbeitrags. In einem solchen Fall gelangen die 
gesetzlichen Regelungen der Doppelversicherung zur An-

wendung. 
 

8.2 Hat eine versicherte Person Anspruch aus einem ande-
ren (freiwill igen oder obligatorischen) Versicherungsvertrag, 

beschränkt sich die Deckung auf den Teil der Allianz As-
sistance-Leistungen, der denjenigen des anderen Versiche-

rungsvertrags übersteigt. Die Kosten werden insgesamt nur 
einmal vergütet. 

 

8.3 Erbringt die Allianz Assistance trotz eines vorhandenen 
Subsidiaritätstatbestands Leistungen, gelten diese als Vor-

schuss und die versicherte bzw. begünstigte Person tritt ihre 
Ansprüche gegenüber den Dritten (freiwillige oder obligato-

rische Versicherung) in diesem Umfang an die Allianz As-
sistance ab. 

 
8.4 Ist die versicherte bzw. anspruchsberechtigte Person 

von einem haftpflichtigen Dritten oder dessen Versicherer 
entschädigt worden, entfällt eine Vergütung aufgrund die-

ses Vertrags. Ist die Allianz Assistance anstelle des Haft-
pflichtigen belangt worden, hat die versicherte bzw. an-

spruchsberechtigte Person ihre Haftpflichtansprüche bis zur 
Höhe der von der Allianz Assistance erhaltenen Entschädi-

gung abzutreten. 

9. Verjährung  

Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
zwei Jahre nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungs-

pflicht begründet. 

10. Gerichtsstand und anwendbares Recht  

10.1 Klagen gegen die Allianz Assistance können beim Ge-

richt, am Sitz der Gesellschaft oder am schweizerischen 
Wohnort der versicherten oder anspruchsberechtigten Per-

son eingereicht werden.  
 

10.2 In Ergänzung zu diesen Bestimmungen gilt das 
schweizerische Bundesgesetz über den Versicherungsver-

trag (VVG).  

11. Normenhierarchie  

11.1 Die Besonderen Bestimmungen zu der einzelnen Ver-

sicherungskomponente gehen den Gemeinsamen Bestim-
mungen für die Versicherungskomponente vor. 

 
11.2 Bei sprachlichen Differenzen zwischen den französi-

schen, italienischen und deutschen AVB gilt im Zweifelsfall 
immer die deutsche Version. 

12. Kontaktadresse  

Allianz Assistance  

Richtiplatz 1  
Postfach  

8403 Wallisellen 
 

info.ch@allianz.com 

  



 
 

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz), Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen,  Seite 6 v on 8 
Tel. +41 44 283 32 22, Fax +41 44 283 33 83, inf o.ch@allianz.com, www.allianz-travel.ch  

II Besondere Bestimmungen zu der  

einzelnen Versicherungskomponente  

Velo- und E-Bike-Assistance  

1. Versicherungssumme   

1.1 Die Versicherungssumme ist aus der Übersicht der 

Versicherungsleistungen ersichtlich. 
 

1.2 Die Leistungen sind auf max. drei Ereignisse pro Mit-
gliedschaft und Kalenderjahr begrenzt 

2. Versicherte Fahrzeuge  

Es sind Velos und E-Bikes versichert, welche von der versi-
cherten Person gelenkt werden.  

3. Örtl icher Geltungsbereich  

Der Versicherungsschutz gilt ausschliesslich für Ereignisse 

in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. 

4. Versicherte Ereignisse und Leistungen  

4.1 Pannen- und Unfallhilfe  

 
4.1.1 Im Falle einer Panne des von der versicherten Person 

gelenkten Velos / E-Bikes oder im Falle eines Velo- / E-
Bike-Unfalls der versicherten Person mit einem versicher-

ten Fahrzeug organisiert die Allianz Assistance Pannen- 
und Unfallhilfe vor Ort. Die versicherte Person muss bis zur 

Behebung der Panne / des Unfalls vor Ort anwesend sein. 
Wenn das Velo / E-Bike nicht vor Ort wieder fahrtüchtig ge-

macht werden kann, wird das fahruntüchtige Velo / E-Bike 
in die nächstgelegene geeignete Reparaturwerkstatt über-

führt. 
 

4.1.2 Die Allianz Assistance organisiert und bezahlt den 
Transport des vom beschädigten Velo / E-Bike gezogenen 

Kinderanhängers in dieselbe Reparaturwerkstatt. Anhä-
nger, welche für Gütertransporte genutzt werden, sind nicht 

versichert. Ebenso sind Zusatzkosten für mitgeführte Ge-
genstände, Güter oder Tiere nicht versichert. 

 
4.1.3 Voraussetzung der Pannenhilfe gemäss Art. II 4.1.1 

ist, dass sich die versicherte Person zum Zeitpunkt des Er-
eignisses mit ihrem Velo / E-Bike auf einer öffentlichen, für 

das Pannenfahrzeug zugänglichen Strasse befindet. 
 

4.1.4 Bei Fahruntüchtigkeit weniger als fünf Kilometer vom 
Wohnort entfernt besteht kein Anspruch für die Heim- oder 

Weiterreise oder das Abholen des reparierten Fahrzeuges.  
 

4.2 Rückreise an den Wohnort / Weiterreise an den Zielort:  
Im Falle eines Unfalls oder einer Panne oder aufgrund eines 

Diebstahls des Velos / E-Bikes der geschädigten versicher-
ten Person bezahlt die Allianz Assistance die Rückkehr der 

geschädigten versicherten Person an den Wohnort oder die 
Weiterreise an den Zielort der geschädigten versicherten 

Person sowie die Abholung des reparierten Fahrzeuges bis 
zu maximal CHF 300.- pro Ereignis und Person mit öffentli-

chen Verkehrsmitteln in der 2. Klasse oder, falls diese ge-
mäss Fahrplan nicht im Einsatz sind, mit dem Taxi. Die 

Rück- bzw. Weiterreise der versicherten Person sowie die 
Abholung des reparierten Velos / E-Bikes ist von dieser 

selbst zu organisieren. Sofern die Rückreise nicht gleichen-
tags möglich ist bezahlt die Allianz Assistance eine Über-

nachtung bis maximal CHF 120.- pro geschädigte versi-
cherte Person. Wurde die Pannenhilfe nicht durch Allianz 

Assistance organisiert oder konnte die versicherte Person 
nach einem Unfall oder einer Panne selber in eine geeig-

nete Reparaturwerkstatt fahren, entfallen Leistungen für die 
Rückreise an den Wohnort oder die Weiterreise an den Zie-

lort oder eine Übernachtung. 
 

4.3 Fahrunfähigkeit der versicherten Person: 
Wenn der Lenker plötzlich schwer erkrankt, schwer verletzt 

wird oder stirbt und kein anderer Mitreisender das Velo  /   
E-Bike zurückführen kann, organisiert und bezahlt die Alli-

anz Assistance die Abschleppung in die nächstgelegene 
geeignete Reparaturwerkstatt. Die Kosten für die Abholung 

des Velos / E-Bikes analog Art. II 4.2 durch eine vom Versi-
cherten beauftragte Person werden ebenfalls erstattet. 

5. Nicht versicherte Ereignisse und Leistungen (in Ergän-

zung zu Art. I 6)  

5.1 Wenn die Allianz Assistance-Notrufzentrale den Leis-
tungen (Art. II 4) vorgängig nicht zugestimmt hat bzw. die 

Pannenhilfe oder das Abschleppen nicht durch die Allianz 
Assistance-Notrufzentrale organisiert worden ist. 

 
5.2 Ereignisse, welche durch den Einbau nicht zugelasse-

ner Teile oder durch jegliche Art von Abänderungen am 
Fahrzeug, welche vom Hersteller nicht zugelassen sind, 

herbeigeführt wurden.  
 

5.3 Wenn das Ereignis durch Vandalismus oder ein Ele-
mentarereignis verursacht wurde. 

 
5.4 Wenn sich das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Ereignisses 

in einem Zustand befindet, der nicht der geltenden Bestim-
mung der Strassenverkehrsordnung entspricht oder wenn 

die vom Hersteller empfohlenen Wartungsarbeiten nicht 
ausgeführt wurden.  

 
5.5 Schäden, die an mitgeführten Gegenständen, Gütern o-

der Tieren entstehen sowie allfällige Folgekosten sind nicht 
versichert.  

 
5.6 Die Kosten für Reparaturen, Ersatzteile und Entsorgung 

sind nicht versichert.  
 

5.7 Allianz Assistance haftet nicht für Schäden, die durch 
einen von ihr vermittelten Leistungserbringer verursacht 

werden. 
 

5.8 Nicht versichert sind gemietete Velos / E-Bikes. 

6. Pflichten im Schadenfall (in Ergänzung zu Art. I 4)  

6.1 Um die Leistungen der Allianz Assistance gemäss Art. 
II 4.1 bis Art. II 4.3 beanspruchen zu können, muss die ver-

sicherte oder anspruchsberechtigte Person bei Eintritt des 
versicherten Ereignisses unverzüglich die Allianz As-

sistance-Notrufzentrale informieren und deren Zustimmung 
zu allfäll igen Assistance-Massnahmen bzw. zu deren Kos-

tenübernahme einholen. 
 

Telefonzentrale für Anrufe +41 44 283 33 77  
 

6.2 Schäden am versicherten Fahrzeug, die durch einen 
von der Allianz Assistance im Zusammenhang mit einem 

versicherten Ereignis beauftragten Leistungserbringer ver-
ursacht werden, müssen direkt beim Leistungserbringer 

bzw. Verursacher geltend gemacht werden. 
 

6.3 Im Schadenfall sind der Allianz Assistance, je nach ver-
sichertem Ereignis, folgende Unterlagen schriftl ich einzu-

reichen (vgl. Art. I 12):  
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− Versicherungsnachweis; 

− Belege bzw. Quittungen für versicherte Auslagen / 
Mehrkosten im Original;  

− Dokumente bzw. offizielle Atteste, die den Eintritt des 

Schadens belegen (z.B. detail liertes Arztzeugnis mit Di-
agnose); 

− Bei Inanspruchnahme von Leistungen gemäss Art. II 
4.3 aufgrund plötzlicher Fahrunfähigkeit der versicher-
ten Person ist ein detailliertes Arztzeugnis mit Diagnose 

als Nachweis zu erbringen. 
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Kundeninformation nach VVG 
 
Die nachstehende Kundeninformation gibt in übersichtlicher 

und knapper Form einen Überblick über die Identität des 
Versicherers und den wesentlichen Inhalt des Kollektivver-

sicherungsvertrages ACS Cyberschutz (Art. 3 Abs. 3 des 
Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag, VVG). Die 

Rechte und Pflichten einer versicherten Person einerseits 
und des Versicherers andererseits ergeben sich aus den 

entsprechenden Antrags- und Vertragsunterlagen, den 
nachfolgenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen 

«ACS Cyberschutz» sowie aus dem VVG.  
 

Wer ist der Versicherer?  
Versicherer ist die AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), 

Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz), nachstehend Al-
l ianz Assistance genannt, mit Sitz am Richtiplatz 1, 8304 

Wallisellen. In Bezug auf die Rechtsschutzversicherungs-
komponente ist der Versicherer die CAP, Rechtsschutz-

Versicherungsgesellschaft AG, nachstehend CAP Rechts-
schutz genannt, mit Sitz an der Neuen Winterthurerstrasse 

88, 8304 Wallisellen. 
 

Wer ist Versicherungsnehmer/in?  
Versicherungsnehmer ist der Automobil Club der Schweiz, 

ACS, mit Sitz an der Wasserwerkgasse 39, 3011 Bern. 
 

Welche Risiken sind v ersichert und wie ist der Umfang 
des Versicherungsschutzes?  

Die versicherten Risiken sowie der Umfang und allfällige 
Einschränkungen des Versicherungsschutzes ergeben sich 

aus den entsprechenden Antrags- und Vertragsunterlagen 
sowie aus den nachfolgenden Allgemeinen Versicherungs-

bedingungen «Cyberschutz». Nachfolgend zur Orientierung 
eine zusammenfassende Beschreibung der verschiedenen 

Versicherungskomponenten: 

− Cyber-Rechtsschutz  
Rechtsschutz bei Computer- und Internetdelikten, Per-

sönlichkeitsverletzungen und Urheberrechtsverletzun-
gen im Internet. 

− Persönlichkeitsverletzungen im Internet 
Vermittlung und Kostenübernahme eines IT Spezialis-
ten zur Ermittlung bzw. Löschung rufschädigender In-

halte. 

− Online-Kontoschutz 

Übernahme von Vermögensschäden infolge Diebstahls 
persönlicher Zugangsdaten. 

− Online-Kaufschutz 
Übernahme von Vermögensschäden bei Käufen über 
das Internet infolge Nichtlieferung, Falschlieferung oder 

Lieferung beschädigter Sachen.  

− Schutz für Veranstaltungstickets 

Übernahme der Annullierungskosten für Event-Tickets 
und Eintrittskarten, wenn die versicherten Personen die 

gebuchte Veranstaltung aufgrund eines versicherten 
Ereignisses nicht wahrnehmen kann.  

 
Welche Personen sind v ersichert?  
Aufgrund des mit dem Versicherungsnehmer abgeschlos-

senen Kollektivversicherungsvertrages gewährt die Allianz 
Assistance dem mit dem Antrag definierten und auf dem 

ACS Mitgliederausweis erwähnten ACS Mitglied sowie 
sämtlichen Personen, die mit ihm in Wohngemeinschaft le-

ben oder als Wochen- oder Wochenendaufenthalter regel-
mässig in seinen Haushalt zurückkehren sowie deren nicht 

im gleichen Haushalt lebenden minderjährigen Kinder, vo-
rausgesetzt der zivilrechtliche Wohnsitz der versicherten 

Personen befindet sich zum Zeitpunkt des versicherten Er-
eignisses in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein, 

Versicherungsschutz sowie ein mit den Versicherungsleis-
tungen im Zusammenhang stehendes direktes Forderungs-

recht. Die versicherten Personen ergeben sich grundsätz-
lich jeweils aus den entsprechenden Antrags- und Vertrags-

unterlagen und diesen Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen (AVB). Die optionale Deckung «Cyberschutz» kann 

nur im Zusammenhang mit einer gültigen ACS Basismit-
gliedschaft (Light, Classic, Classic & Travel, Travel, Pre-

mium) abgeschlossen werden.  
 

Zeitlicher und örtlicher Geltungsbereich des Versiche-
rungsschutzes  

Der Versicherungsschutz gilt während der Versicherungs-
dauer grundsätzlich weltweit. Vorbehalten bleiben örtliche 

Einschränkungen in den Besonderen Bestimmungen zu 
den einzelnen Versicherungskomponenten sowie dem Ver-

sicherungsschutz entgegenstehende Wirtschafts- oder 
Handelssanktionen bzw. Embargos der Vereinten Natio-

nen, der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von 
Amerika oder der Schweiz. 

 
Welche wesentlichen Ausschlüsse bestehen? 

Die nachfolgende Aufzählung enthält nur die wesentlichsten 
Ausschlüsse des Versicherungsschutzes. Weitere Aus-

schlüsse ergeben sich aus den Ausschlussbestimmungen 
„Nicht versicherte Ereignisse und Leistungen“ der Allgemei-

nen Versicherungsbedingungen sowie aus dem VVG:  

− Im Rahmen der Deckung Cyber-Rechtsschutz sind 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit kriegerischen Er-

eignissen, Aufruhr, Neutralitätsverletzungen, Streiks, 
Unruhen aller Art, Erdbeben, Atomkernspaltung und -

fusion, ionisierender und nichtionisierender Strahlung, 
gentechnisch veränderten Organismen sowie Nano-

technologie nicht versichert. 

− Im Rahmen der Deckung Persönlichkeitsverletzun-
gen im Internet sind Fälle in Zusammenhang mit nicht-

digitalen Medien (Printmedien, Radio, Fernsehen) oder 
im Zusammenhang mit Journalisten bzw. journalisti-

schen Tätigkeiten und/oder Publikationen nicht versi-
chert.  

− Im Rahmen der Deckung Online-Kontoschutz sind 
Schäden, die durch missbräuchliche Verwendung von 

Karten bzw. Kartennummern, mobilen Endgeräten oder 
PIN, TAN, sonstigen Identifikations- oder Legitimations-

daten, einer digitalen Signatur oder echten Inhaber- o-
der Legitimationspapieren verursacht werden, die be-

reits vor Beginn des Versicherungsschutzes gestohlen 
oder in den Besitz eines Dritten gelangt sind bzw. dieser 

davon Kenntnis erlangt hat, nicht versichert. 

− Im Rahmen der Deckung Online-Kaufschutz sind 
Schäden durch Fabrikations- oder Materialfehler, inne-

rer Verderb und Schäden aufgrund der natürlichen Be-
schaffenheit der Sache nicht versichert. 

− Im Rahmen der Deckung Schutz für Veranstaltungs-
tickets besteht insbesondere kein Versicherungs-
schutz bei «schlechtem Heilungsverlauf», u. a. also für 

Krankheiten oder die Folgen eines Unfalls, einer Ope-
ration oder eines medizinischen Eingriffs, die zum Zeit-

punkt des Ticketkaufs bereits bestanden haben und bis 
zum Veranstaltungsdatum nicht abgeheilt sind. 

 
Welche Pflichten haben Versicherungsnehmer/in und 

die v ersicherten Personen?  
Die nachfolgende Aufzählung enthält nur die gebräuchlichs-

ten Pflichten. Weitere Pflichten ergeben sich aus den Allge-
meinen Versicherungsbedingungen und aus dem VVG:  

− In jedem Fall ist die versicherte Person verpflichtet, al-
les zu unternehmen, was zur Minderung und Klärung 

des Schadens beitragen kann. 

− Die versicherte Person ist verpflichtet, ihren vertragli-
chen oder gesetzlichen Melde-, Auskunfts- oder Verhal-

tenspflichten vollumfänglich nachzukommen (u.a. un-
verzügliche Anzeigen des versicherten Ereignisses bei 

der unter Art. I 12 genannten Kontaktadresse). 

− Im Rahmen der Deckungen Cyber-Rechtsschutz, 
Persönlichkeitsverletzungen im Internet und On-

line-Kaufschutz muss die versicherte Person im Versi-
cherungsfall unverzüglich die Telefonzentrale des Ver-

sicherers informieren und diesem die Organisation der 



 
 

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz), Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen,  Seite 3 v on 12 
Tel. +41 44 283 32 22, Fax +41 44 283 33 83, inf o.ch@allianz.com, www.allianz-travel.ch  

Leistungen überlassen bzw. dessen Zustimmung zu all-
fäll igen Versicherungsleistungen und deren Kosten-

übernahme einholen. 
 

− Cyber-Rechtsschutz: Im Rahmen der Deckung 
Cyber-Rechtsschutz ist der Bedarf an Rechtshilfe 
so rasch wie möglich an CAP Rechtsschutz, 

Spezialgeschäft, Postfach, 8010 Zürich, Tele-
fon 058 358 09 09, E-Mail capoffice@cap.ch zu 

melden.  

− Persönlichkeitsverletzungen im Internet und 
Online-Kontoschutz: Im Rahmen der Deckun-

gen Persönlichkeitsverletzungen im Internet und 
Online-Kontoschutz ist bei Eintritt des versicher-

ten Ereignisses unverzüglich die Allianz As-
sistance-Notrufzentrale zu informieren und deren 

Zustimmung zu allfälligen Assistance-Massnah-
men bzw. zu deren Kostenübernahme einzuho-

len. Die Allianz Assistance-Notrufzentrale steht 
rund um die Uhr zur Verfügung (Gespräche mit 

der Notrufzentrale werden aufgezeichnet): Tele-
fon +41 44 283 33 77 / Fax +41 44 283 33 33.  

− Verletzt die anspruchsberechtigte Person ihre Pflichten, 

kann die Allianz Assistance die Leistungen ablehnen o-
der kürzen.  

 
Wie hoch ist die Prämie?  

Die Prämienhöhe wird mit dem Antrag definiert und geht 
aus den entsprechenden Antrags- und Vertragsunterlagen 

hervor. 
 

Wann beginnt und endet die Versicherung?  
Die optionale Deckung «Cyberschutz» kann nur im Zusam-

menhang mit einer gültigen ACS Basismitgliedschaft (Light, 
Classic, Classic & Travel, Travel, Premium) abgeschlossen 

werden. Der Versicherungsschutz ist mit dem Beginn der 
optionalen Deckung «Cyberschutz» gegeben, sofern so-

wohl die Prämie für den Versicherungsschutz «Cyber-
schutz» als auch der Mitgliederbeitrag für die ACS Mitglied-

schaft (Light, Classic, Travel, Classic & Travel oder Pre-
mium) bezahlt sind. Beim erstmaligen Abschluss einer ACS 

Mitgliedschaft gilt ein provisorischer Versicherungsschutz 
ab Einreichung des Antrages bei der zuständigen ACS Sek-

tion. Der Versicherungsschutz verlängert sich jeweils sti ll-
schweigend um ein Jahr, sofern die schriftl iche Kündigung 

der optionalen Deckung nicht spätestens drei Monate vor 
Ablauf des Mitgliedschaftsjahres bei der zuständigen ACS 

Sektion erfolgt ist und der Mitgliedschaftsbeitrag bezahlt ist. 
 

Wie behandelt Allianz Assistance Daten?  
Bei der Bearbeitung von Personendaten, die eine unent-

behrliche Grundlage der Versicherungstätigkeit bildet, be-
achtet All ianz Assistance das schweizerische Datenschutz-

gesetz (DSG). Falls nötig, holt Allianz Assistance via Scha-
denformular die von der versicherten Person ggf. erforderli-

che Einwilligung zur Datenbearbeitung ein. 
Die durch Allianz Assistance bearbeiteten Personendaten 

umfassen die für den Vertragsabschluss sowie die Ver-
trags- und Schadenabwicklung relevanten Daten. In erster 

Linie werden dabei Angaben der versicherungsnehmenden 
bzw. versicherten Personen aus dem Versicherungsantrag 

und der Schadenanzeige bearbeitet. Im Interesse sämtli-
cher Versicherungsnehmer/-innen findet unter Umständen 

auch ein Datenaustausch mit Vor- und Rückversicherern im 
In- und Ausland statt. Zudem bearbeitet All ianz Assistance 

Personendaten auch im Zusammenhang mit Produktopti-
mierungen sowie für eigene Marketingzwecke. 

Um einen umfassenden Versicherungsschutz zu preiswer-
ten Konditionen anbieten zu können, werden Dienstleistun-

gen der Allianz Assistance teilweise durch rechtlich selbst-
ständige Unternehmen im ln- und Ausland erbracht. Es 

kann sich dabei um Konzerngesellschaften der Allianz 
Gruppe oder um Kooperationspartner handeln. lm Rahmen 

der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses ist Allianz 
Assistance auf die konzerninterne wie auch -externe Wei-

tergabe von Daten angewiesen.  
All ianz Assistance bewahrt Daten gemäss den gesetzlichen 

Bestimmungen elektronisch oder physisch auf. 
Personen, deren Daten von der Allianz Assistance bearbei-

tet werden, können gemäss DSG Auskunft darüber verlan-
gen, welche Daten Allianz Assistance von ihnen bearbeitet; 

es steht ihnen ferner zu, die Berichtigung inkorrekter Daten 
zu verlangen. 

 
Kontaktadresse für Beschwerden  

Allianz Assistance  
Beschwerdemanagement  

Richtiplatz 1  
Postfach 

8304 Wallisellen 

 

  



 
 

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz), Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen,  Seite 4 v on 12 
Tel. +41 44 283 32 22, Fax +41 44 283 33 83, inf o.ch@allianz.com, www.allianz-travel.ch  

Übersicht Versicherungsleistungen 
 

Versicherungskomponenten  Versicherungsleistungen Max. Versicherungssumme 

A Cyber-Rechtsschutz 

 

Rechtsschutz bei Computer- und Internetdelikten, Persön-

lichkeitsverletzungen und Urheberrechtsverletzungen. 

 

pro Ereignis CHF 20‘000. – 

B Persönlichkeitsverletzungen im Internet Vermittlung und Kostenübernahme eines IT Spezialisten zur 

Ermittlung bzw. Löschung rufschädigender Inhalte. 

 

Vermittlung und Kostenübernahme psychologischer Betreu-

ung. 

pro Ereignis 

 

 

pro Ereignis 

CHF 20‘000. – 

 
CHF 3‘000. – 

C Online-Kontoschutz Übernahme v on Vermögensschäden infolge Diebstahls per-

sönlicher Zugangsdaten. 

pro Ereignis CHF 20‘000. – 

 

D Online-Kaufschutz Übernahme v on Vermögensschäden bei Käufen über das In-

ternet inf olge Nichtlieferung, Falschlieferung oder Lieferung 

beschädigter Sachen. 

pro Ereignis CHF 20‘000. – 

 

E Schutz für Veranstaltungstickets Übernahme der Annullierungskosten für Event-Tickets und 

Eintrittskarten. 

Die Leistungen sind auf max. drei Ereignisse pro Mitglied-

schaf t und Kalenderjahr begrenzt. 

pro Ereignis 

und Person 

CHF 300. – 

 

 

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)  
 
Die AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz), nachstehend Allianz Assistance genannt, 

gewährt die gemäss Kollektivversicherungsvertrag mit dem Automobil Club der Schweiz, ACS, ve reinbarten und in den Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen (AVB) aufgeführten Leistungen. Ergänzend gelten die Bestimmungen des schweizerischen Bun-

desgesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG).  
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I Gemeinsame Bestimmungen für alle  

Versicherungskomponenten  

 
Die Gemeinsamen Bestimmungen für alle Versicherungs-

komponenten gelten nur sofern keine anders lautenden 

Bestimmungen in den Besonderen Bestimmungen zu den 

einzelnen Versicherungskomponenten vorgesehen sind. 

1. Versicherte Personen  

Versichert sind das auf dem ACS Mitgliederausweis er-

wähnte ACS Mitglied und sämtliche Personen, die mit ihm 
in Wohngemeinschaft leben oder als Wochen- oder Wo-

chenendaufenthalter regelmässig in seinen Haushalt zu-
rückkehren sowie deren nicht im gleichen Haushalt leben-

den minderjährigen Kinder, vorausgesetzt der zivilrechtliche 
Wohnsitz der versicherten Personen befindet sich zum Zeit-

punkt des versicherten Ereignisses in der Schweiz oder im 
Fürstentum Liechtenstein. 

2. Örtl icher Geltungsbereich 

Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in den Be-

sonderen Bestimmungen zu den einzelnen Versicherungs-
komponenten gilt die Versicherung weltweit.  

3. Beginn, Dauer und Ende des Versicherungsschutzes 

Die optionale Deckung «Cyberschutz» kann nur im Zusam-
menhang mit einer gültigen ACS Basismitgliedschaft (Light, 

Classic, Classic & Travel, Travel, Premium) abgeschlossen 
werden. Der Versicherungsschutz ist mit dem Beginn der 

optionalen Deckung «Cyberschutz» gegeben, sofern so-
wohl die Prämie für den Versicherungsschutz «Cyber-

schutz» als auch der Mitgliederbeitrag für die ACS Mitglied-
schaft (Light, Classic, Travel, Classic & Travel oder Pre-

mium) bezahlt sind. Beim erstmaligen Abschluss einer ACS 
Mitgliedschaft gilt ein provisorischer Versicherungsschutz 

ab Einreichung des Antrages bei der zuständigen ACS Sek-
tion. Der Versicherungsschutz verlängert sich jeweils sti ll-

schweigend um ein Jahr, sofern die schriftl iche Kündigung 
der optionalen Deckung nicht spätestens drei Monate vor 

Ablauf des Mitgl iedschaftsjahres bei der zuständigen ACS 
Sektion erfolgt ist und der Mitgliedschaftsbeitrag bezahlt ist. 

Der Versicherungsschutz erlischt für die versicherten Per-
sonen bei Aufhebung des entsprechenden Kollektivversi-

cherungsvertrages zwischen Allianz Assistance und dem 
ACS. Der ACS hat das Recht, Mitglieder mit überdurch-

schnittl icher Schadenbelastung von der Versicherungsde-
ckung auszuschliessen. Das betreffende Mitglied wird mit 

einer Vorankündigungsfrist von einem Monat schriftlich dar-
über informiert und es steht ihm das Recht zu, die ACS Mit-

gliedschaft per Datum des Ausschlusses zu kündigen. Mit-
glieder des ACS können von der Versicherungsdeckung 

ausgeschlossen werden, wenn sie erhebliche Gefahrstatsa-
chen unrichtig mitgeteilt oder verschwiegen haben (Anzei-

gepflichtverletzung). 

4. Pflichten im Schadenfall  

4.1 Die versicherte Person ist verpflichtet, alles zu unterneh-
men, was zur Minderung des Schadens und zu dessen Klä-

rung beitragen kann.  
 

4.2 Die versicherte Person ist verpflichtet, ihren vertragli-
chen oder gesetzlichen Melde-, Auskunfts- oder Verhal-

tenspflichten vollumfänglich nachzukommen (u.a. unver-
zügliche Anzeige des versicherten Ereignisses bei der unter 

Art. I 12 genannten Kontaktadresse).  
 

4.3 Kann die versicherte Person Leistungen, welche die Al-
l ianz Assistance erbracht hat, auch gegenüber Dritten gel-

tend machen, muss sie diese Ansprüche wahren und an die 
Allianz Assistance abtreten. 

 
4.4 Bei Persönlichkeitsverletzung muss die versicherte Per-

son zwingend eine Strafanzeige wegen Persönlichkeitsver-
letzung bei der Polizei einreichen. 

 
4.5 Die Schadenformulare finden Sie auf unserer Webseite 

unter: www.allianz-travel.ch/acs-schadenmeldung  
 

4.6 Die versicherte Person hat den Versicherer nach Eintritt 
eines Versicherungsfalls unverzüglich telefonisch unter den 

untenstehenden Telefonnummern zu benachrichtigen und 
ihn, unter Angaben aller Einzelheiten, über den Umstand, 

der eine Leistungspflicht des Versicherers zur Folge haben 
könnte, vollständig und wahrheitsgemäss zu unterrichten. 

 
Cyber-Rechtsschutz: Im Rahmen der Deckung Rechts-

schutz ist der Bedarf an Rechtshilfe so rasch wie möglich 
an CAP Rechtsschutz, Spezialgeschäft, Postfach, 8010 

Zürich, Telefon 058 358 09 09, E-Mail capoffice@cap.ch 
zu melden.  

Persönlichkeitsverletzungen im Internet und Online-

Kontoschutz: Im Rahmen der Deckungen Persönlichkeits-
verletzungen im Internet und Online-Kontoschutz ist bei 

Eintritt des versicherten Ereignisses unverzüglich die Alli-
anz Assistance-Notrufzentrale zu informieren und deren Zu-

stimmung zu allfälligen Assistance-Massnahmen bzw. zu 
deren Kostenübernahme einzuholen. Die Allianz As-

sistance-Notrufzentrale steht rund um die Uhr zur Verfü-
gung (Gespräche mit der Notrufzentrale werden aufge-

zeichnet): Telefon +41 44 283 33 77 / Fax +41 44 283 33 
33.  

5. Verletzung der Pflichten 

Verletzt die anspruchsberechtigte Person ihre Pflichten, 
kann die Allianz Assistance ihre Leistungen verweigern o-

der kürzen. 

6. Nicht versicherte Ereignisse 

Neben den in den Besonderen Bestimmungen zu den ein-

zelnen Versicherungskomponenten aufgeführten Ein-
schränkungen und Ausschlüssen besteht grundsätzlich 

kein Versicherungsschutz für: 
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6.1 Schäden, die vorsätzlich durch die versicherte Person 
herbeigeführt wurden. 

 
6.2 Schäden, die die versicherte Person durch oder wäh-

rend der vorsätzlichen Verübung eines Vergehens oder 
Verbrechens oder des vorsätzlichen Versuchs der Ver-

übung eines Vergehens oder Verbrechens verursacht. 
 

6.3 Versicherungsfälle in Zusammenhang mit bei Beginn 
des Versicherungsschutzes hängigen oder abgeschlosse-

nen Rechtsfällen. 
 

6.4 Versicherungsfälle in Zusammenhang mit einer Er-
werbstätigkeit. 

7. Definitionen 

7.1 Computer- und Internetdelikt 

Strafbare Handlungen gemäss schweizerischem Strafge-
setzbuch, welche über oder mittels Internet verübt werden 

(z.B. Datendiebstahl, Datenbeschädigung, Datenbetrug im 
Internet). 

 
7.2 Identitätsmissbrauch 

Missbräuchliche Nutzung von personenbezogenen Daten 
einer natürlichen Person durch Dritte ohne entsprechende 

rechtliche Grundlage. 
 

7.3 Persönlichkeitsverletzung 
Verletzung der Persönlichkeitsrechte, gemäss Art. 28 ff. des 

Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB), der versicher-
ten Personen als Opfer von Ehrverletzung, übler Nachrede 

oder Verleumdung, die, für Dritte erkennbar, mit Hilfe elekt-
ronischer Medien auf Internet-Seiten, Foren, Blogs und in 

sozialen Netzwerken begangen werden (z.B. Cyber-Mob-
bing oder Identitätsdiebstahl). 

 
7.4 Mobile Endgeräte 

Elektronische Geräte für mobile, netzunabhängige Daten-, 
Sprach- und Bildkommunikation und Navigation, die auf-

grund ihrer Grösse und ihres Gewichts ohne grössere kör-
perliche Anstrengung tragbar und somit mobil einsetzbar 

sind. Als mobile Endgeräte im Sinne dieser AVB gelten Mo-
biltelefone, Tablets und Notebooks. 

 
7.5 Schwere Erkrankung / schwerer Unfall  

Erkrankungen bzw. Unfälle gelten als schwer, wenn daraus 
eine zeitlich begrenzte oder unbegrenzte Arbeitsunfähigkeit 

oder eine zwingende Reiseunfähigkeit resultiert. 
 

7.6 Epidemie 
Eine ansteckende Krankheit, die von der Weltgesundheits-

organisation (WHO) oder einer offiziellen Regierungsbe-
hörde im Wohn- oder Reiseland der versicherten Person als 

solche anerkannt ist. 
 

7.7 Pandemie 
Eine Epidemie, die von der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) oder einer offiziellen Regierungsbehörde im Wohn- 
oder Reiseland der versicherten Person als Pandemie an-

erkannt ist. 
 

7.8 Quarantäne 
Obligatorische Freiheitsbeschränkung (einschliesslich an-

geordneter Isolation) mit dem Ziel, die Ausbreitung einer an-
steckenden Krankheit zu verhindern, der die versicherte 

Person ausgesetzt war. 

8. Mehrfachversicherung und Ansprüche gegenüber Drit-

ten 

8.1 Bei (freiwilliger oder obligatorischer) Mehrfachversiche-
rung erbringt die Allianz Assistance ihre Leistungen sub-

sidiär, vorbehaltlich einer identischen Klausel des anderen 
Versicherungsvertrags. In einem solchen Fall gelangen die 

gesetzlichen Regelungen der Doppelversicherung zur An-
wendung. 

 
8.2 Hat eine versicherte Person Anspruch aus einem ande-

ren (freiwill igen oder obligatorischen) Versicherungsvertrag, 
beschränkt sich die Deckung auf den Teil der Allianz As-

sistance Leistungen, der denjenigen des anderen Versiche-
rungsvertrags übersteigt. Die Kosten werden insgesamt nur 

einmal vergütet. 
 

8.3 Erbringt die Allianz Assistance trotz eines vorhandenen 
Subsidiaritätstatbestands Leistungen, gelten diese als Vor-

schuss und die versicherte bzw. begünstigte Person tritt ihre 
Ansprüche gegenüber den Dritten (freiwillige oder obligato-

rische Versicherung) in diesem Umfang an die Allianz As-
sistance ab. 

 
8.4 Ist die versicherte bzw. anspruchsberechtigte Person 

von einem haftpflichtigen Dritten oder dessen Versicherer 
entschädigt worden, entfällt eine Vergütung aufgrund die-

ses Vertrags. Ist die Allianz Assistance anstel le des Haft-
pflichtigen belangt worden, hat die versicherte bzw. an-

spruchsberechtigte Person ihre Haftpflichtansprüche bis zur 
Höhe der von der Allianz Assistance erhaltenen Entschädi-

gung abzutreten. 

9. Verjährung  

Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
zwei Jahre nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungs-

pflicht begründet. 

10. Gerichtsstand und anwendbares Recht  

10.1 Klagen gegen die Allianz Assistance können beim Ge-

richt, am Sitz der Gesellschaft oder am schweizerischen 
Wohnort der versicherten oder anspruchsberechtigten Per-

son eingereicht werden.  
 

10.2 Ergänzend zu diesen Bestimmungen gilt das schwei-
zerische Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag 

(VVG).  

11. Normenhierarchie  

11.1 Die Besonderen Bestimmungen zu den einzelnen Ver-

sicherungskomponenten gehen den Gemeinsamen Bestim-
mungen für alle Versicherungskomponenten vor. 

 
11.2 Bei sprachlichen Differenzen zwischen den französi-

schen, italienischen und deutschen AVB gilt im Zweifelsfall 
immer die deutsche Version. 

12. Kontaktadresse  

Allianz Assistance  

Richtiplatz 1  
Postfach  

8304 Wallisellen 
 

info.ch@allianz.com 
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II Besondere Bestimmungen zu den  
einzelnen Versicherungskomponenten  

A Cyber-Rechtsschutz 

1. Zeitl icher Geltungsbereich 

Versicherungsschutz besteht, wenn der Versicherungsfall 
während der Versicherungsdauer eintritt und die Schaden-

meldung spätestens sechs Monate nach dem Versiche-
rungsende bei der CAP eintrifft. 

2. Versicherungssumme 

Die Versicherungssumme ist aus der Übersicht der Versi-
cherungsleistungen ersichtlich. 

3. Versicherungsleistungen 

Im Versicherungsfall werden ausschliesslich nachfolgend 
definierte Leistungen bis zur in der Übersicht der Versiche-

rungsleistungen genannten Höhe erbracht: 
 

3.1 Zusätzlich zur Interessenwahrung durch ihren eigenen 
Rechtsdienst übernimmt die CAP die folgenden Kosten: An-

waltskosten, Prozesskosten (Gerichtskosten und Parteient-
schädigung an die Gegenpartei), Expertisenkosten, Media-

tionskosten, Reisekosten zu Gerichtsverhandlungen und 
gerichtlich angeordneten Augenscheinen, wenn die Anwe-

senheit der versicherten Person zwingend erforderlich ist. 
 

3.2 Erweist sich infolge Interessenkollision (Vertretung 
mehrerer Versicherter mit gegensätzlichen Interessen) oder 

im Hinblick auf ein Gerichts- bzw. Verwaltungsverfahren der 
Beizug eines externen Rechtsanwalts als notwendig, kann 

der Versicherte frei einen Anwalt wählen, der die erforderli-
chen Fähigkeiten besitzt. Lehnt die CAP den gewünschten 

Anwalt ab, schlägt der Versicherte drei andere Anwälte aus 
verschiedenen Kanzleien vor, von denen die CAP einen 

auswählt. 

4. Versicherte Ereignisse 

Die CAP gewährt Versicherungsschutz in den folgenden 

Bereichen: 
 

4.1 Einfordern von Schadenersatz, wenn die versicherte 
Person Opfer eines Computer- oder Internetdelikts wird. 

Versicherungsschutz besteht auch für das Durchsetzen die-
ser Ansprüche im Strafverfahren. 

 
4.2 Einfordern von Schadenersatz, wenn die versicherte 

Person Opfer einer Urheberrechtsverletzung im Internet im 
Zusammenhang mit persönlichen Internetseiten und sozia-

len Netzwerken wird. 
 

4.3 Geltendmachen des Rechts auf Gegendarstellung und 
/ oder Entfernung bei Darstellungen (Bild, Ton oder Text) im 

Internet, wenn die Persönlichkeit der versicherten Person 
infolge eines Computer- oder Internetdelikts unmittelbar be-

troffen ist. 

5. Nicht versicherte Ereignisse und Leistungen (in Ergän-

zung zu Art. I 6) 

Es besteht kein Versicherungsschutz für folgende Versi- 

cherungsfälle bzw. Risiken: 

 

5.1. Streitigkeiten zwischen der versicherten Person und 
dem eigenen Rechtsschutzversicherer. 

 
5.2 Streitigkeiten im Zusammenhang mit kriegerischen Er-

eignissen, Aufruhr, Neutralitätsverletzungen, Streiks, Unru-
hen aller Art, Erdbeben, Atomkernspaltung und -fusion, io-

nisierender und nichtionisierender Strahlung, gentechnisch 
veränderten Organismen sowie Nanotechnologie. 

6. Pflichten im Schadenfall (in Ergänzung zu Art. I 4) 

Um die Leistungen des Versicherers beanspruchen zu kön-

nen, muss die versicherte Person im Versicherungsfall un-
verzüglich die Telefonzentrale des Versicherers kontaktie-

ren: 
 

Rechtsschutz: Im Rahmen der Deckung Rechtsschutz ist 
der Bedarf an Rechtshilfe so rasch wie möglich an CAP 

Rechtsschutz, Spezialgeschäft, Postfach, 8010 Zürich, 
Telefon 058 358 09 09, E-Mail capoffice@cap.ch zu mel-

den.  

Die versicherte Person unterstützt bei der Abklärung des 
Sachverhalts. Sie überlässt die Fallführung exklusiv der 

CAP. Ohne vorherige Zustimmung der CAP erteilt sie keine 
Aufträge an Anwälte, Sachverständige, etc., leitet keine  

Verfahren ein, ergreift keine Rechtsmittel und schliesst 
keine Vergleiche ab. Sie schliesst keine Honorarvereinba-

rung mit dem beauftragten Anwalt ab. 

B Persönlichkeitsverletzungen im Internet 

1. Zeitl icher Geltungsbereich 

Der Versicherer gewährt Versicherungsleistungen, wenn 
der Versicherungsfall während der Versicherungsdauer ein-

tritt. 

2. Versicherungssumme 

Die Versicherungssumme ist aus der Übersicht der Versi-

cherungsleistungen ersichtlich. 

3. Versicherungsleistungen 

Im Versicherungsfall werden zusätzlich zum Cyber-Rechts-
schutz gemäss Art. II A ausschliesslich die nachfolgend 

technisch und psychologisch definierten Leistungen bis zur 
in der Übersicht der Versicherungsleistungen genannten 

Höhe erbracht. Voraussetzung ist die Abwicklung des Scha-
denfalles gemäss Art. II B 6. 

 

3.1 Die Vermittlung von IT Spezialisten und 
Kostenübernahme für die Entfernung bzw. Löschung oder 

Verdrängung (sofern möglich) rufschädigender Online 
Beiträge über die versicherte Person. 

 
3.2 Bei Bedarf, Vermittlung von Psychologen und 

Kostenübernahme der psychologischen Betreuung zur 
Bewältigung der aufgrund der Rufschädigung erfahrenen 

traumatischen Stresssituation der versicherten Person. 
Sofern die versicherte Person infolge des eingetretenen 

versicherten Ereignisses sich dazu gezwungen fühlt 
umzuziehen, werden auch Umzugskosten übernommen. 
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4. Versicherte Ereignisse 

Versichert ist die Verletzung der Persönlichkeit der versi-
cherten Person durch Dritte im Internet wie z.B. in sozialen 

Online-Netzwerken. 

5. Nicht versicherte Ereignisse und Leistungen (in Ergän-

zung zu Art. I 6) 

Es besteht kein Versicherungsschutz für folgende Versiche-

rungsfälle bzw. Schäden: 
 

5.1 Risiken, die unter Art. II B 4 nicht erwähnt sind. 
 

5.2 wenn der Versicherer zu den Leistungen nicht vorgängig 
seine Zustimmung erteilt hat. 

 
5.3 wenn die versicherte Person keine Strafanzeige wegen 

Persönlichkeitsverletzung einreicht. 
 

5.4 Versicherungsfälle in Zusammenhang mit nicht- 
digitalen Medien (Printmedien, Radio, Fernsehen). 

 
5.5 Versicherungsfälle in Zusammenhang mit Journalisten 

bzw. journalistischen Tätigkeiten und/oder Publikationen. 
 

5.6 Persönlichkeitsverletzungen durch ehemalige 
Konkubinats- oder Lebenspartner. 

 
5.7 Vermögens- und Folgeschäden. 

6. Pflichten im Schadenfall (in Ergänzung zu Art. I 4) 

6.1 Um die Leistungen des Versicherers beanspruchen zu 
können, muss die versicherte Person im Versicherungsfall 

unverzüglich die Telefonzentrale des Versicherers 
informieren und diesem die Organisation der Leistungen 

überlassen bzw. dessen Zustimmung zu allfälligen 
Versicherungsleistungen und deren Kostenübernahme 

einholen. 
 

Telefonzentrale für Anrufe +41 44 283 33 77 
 

6.2 Im Schadenfall sind dem Versicherer folgende 
Unterlagen schriftl ich einzureichen (vgl. Art. I 12): 

− Versicherungsnachweis; 

− Bestätigung der Polizei über die Erstattung einer An-
zeige wegen des Schadens; 

− Unterlagen / Belege / Angaben zum versicherten Ereig-
nis. 

 

C Online-Kontoschutz  

 

1. Versicherungssumme 

Die Versicherungssumme ist aus der Übersicht der Versi-

cherungsleistungen ersichtlich. 

2. Versicherungsleistungen 

Im Versicherungsfall wird der Vermögensschaden bis zur in 

der Übersicht der Versicherungsleistungen genannten 
Höhe ersetzt. 

3. Versicherte Ereignisse 

3.1 Versichert ist der Vermögensschaden der versicherten 
Person durch: 

− unrechtmässiger Zugriff auf ein privates Schweizer 
Post- / Bankkonto der versicherten Person; 

− missbräuchliche Verwendung einer Karte der versicher-
ten Person; 

− missbräuchliche Verwendung eines mobilen Endgerä-
tes der versicherten Person, welcher infolge eines Dieb-

stahls persönlicher Zugangsdaten der versicherten Per-
son durch Dritte online verursacht wird. 

 
3.2 Ein Missbrauch liegt vor, wenn der Dritte zu der 

Handlung weder selbst berechtigt noch von der 
versicherten Person beauftragt oder bevollmächtigt ist. 

 
3.3 Versichert ist der im Versicherungsfall aufgrund 

gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen von der 
versicherten Person selbst zu tragende 

Vermögensschaden. 

4. Nicht versicherte Ereignisse (in Ergänzung zu Art. I 6) 

Es besteht kein Versicherungsschutz für folgende Schäden: 

 
4.1 Schäden, die durch missbräuchliche Verwendung von 

Karten bzw. Kartennummern, mobilen Endgeräten oder 
PIN, TAN, sonstigen Identifikations- oder Legitimations-

daten, einer digitalen Signatur oder echten Inhaber- oder 
Legitimationspapieren verursacht werden, die bereits vor 

Beginn des Versicherungsschutzes gestohlen oder in den 
Besitz eines Dritten gelangt sind bzw. dieser davon 

Kenntnis erlangt hat. 
 

4.2 Schäden, welche die versicherte Person nur deshalb zu 
tragen hat, weil: 

− sie die Anzeigepflichten des kontoführenden Geldinsti-
tutes, Kartenvertragspartners, Netzwerkanbieters bzw. 
Anbieters anderer Bezahlsysteme nicht erfüllt hat (un-

verzügliche Anzeige nach Kenntnis des Diebstahls / der 
missbräuchlichen Verwendung); 

− sie den Zeitraum zur Prüfung und Feststellung einer 
nicht autorisierten Zahlung ungenutzt hat verstreichen 
lassen. 

 
4.3 Schäden, die als mittelbare Folge einer 

missbräuchlichen Handlung entstanden sind, wie z.B. 
entgangener Gewinn oder Zinsverluste. 

 
4.4 Schäden, deren Übernahme ein ersatzpflichtiges 

Unternehmen (kontoführendes Geldinstitut, Karten-
vertragspartner oder Netzwerkanbieter) nicht schriftlich 

abgelehnt hat. 

5. Pflichten im Schadenfall (in Ergänzung zu Art. I 4) 

5.1 Um die Leistungen des Versicherers beanspruchen zu 

können, muss die versicherte Person im Versicherungsfall 
unverzüglich eine unterzeichnete Schadenanzeige mit allen 

erforderlichen Angaben in Schriftform zusenden. 
 

5.2 Der Diebstahl persönlicher Zugangsdaten bzw. der 
Verdacht auf Missbrauch ist sofort dem Kartenvertrags-

partner, dem Netzwerkanbieter bzw. dem Anbieter anderer 
Bezahlsysteme zu melden. Zudem ist die sofortige 

Sperrung zu veranlassen. 
 

5.3 Der Diebstahl persönlicher Zugangsdaten sowie der 
Verdacht auf missbräuchliche Nutzung / Verwendung 

derselben ist unverzüglich bei der nächsten Polizeistelle 
anzuzeigen. 
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5.4 Im Schadenfall sind dem Versicherer folgende 
Unterlagen schriftl ich einzureichen (vgl. Art. I 12): 

− Schadenformulare finden Sie auf unserer Webseite un-
ter: www.allianz-travel.ch/acs-schadenmeldung;  

− Versicherungsnachweis; 

− Bestätigung der Polizei über die Erstattung einer An-

zeige wegen des Schadens; 

− Schriftl iche Erklärung des betroffenen kontoführenden 
Geldinstituts, Kartenvertragspartners, Netzwerk-

anbieters oder Anbieters anderer Bezahlsysteme, zur 
Entschädigung des Vermögensschadens; 

− Unterlagen / Belege / Angaben zum versicherten Ereig-
nis. 

D Online-Kaufschutz 

 

1. Versicherungssumme 

Die Versicherungssumme ist aus der Übersicht der Versi-
cherungsleistungen ersichtlich. 

2. Versicherungsleistungen 

2.1 Im Versicherungsfall wird ausschliesslich der Vermö-
gensschaden bis zur in der Übersicht der Versicherungs-

leistungen genannten Höhe ersetzt. 
 

2.2  Berechnung des Schadens und der Entschädigung 
 

2.2.1 Der Schaden versicherter Sachen wird aufgrund ihres 
Ersatzwertes berechnet, abzüglich des Restwertes. 

 
2.2.2 Zur Bestimmung des Ersatzwertes werden der 

Marktpreis eines Objektes gleicher Art und Güte zum 
Zeitpunkt der Zahlung und der bezahlte Kaufpreis 

berücksichtigt, wobei der tiefere Betrag massgebend ist.  
 

2.2.3 Können beschädigte Sachen repariert werden, wird 
der Schaden aufgrund der Reparaturkosten bzw. der 

Kosten für einen Teilersatz sowie eines allfällig 
verbleibenden Minderwertes, im Maximum jedoch bis zur 

Höhe des Ersatzwertes, berechnet. 
 

2.2.4 Bei Sachen, die zu einem Paar oder einer Garnitur 
gehören, wird der Schaden aufgrund des Ersatzwertes der 

Sachgesamtheit berechnet, abzüglich des Restwertes, 
sofern die nicht von einem Schaden betroffenen Sachen 

einzeln unbrauchbar sind oder einzeln nicht ergänzt werden 
können. 

 
2.2.5 Der Versicherer hat die Wahl, die Entschädigung als 

Naturalersatz zu erbringen oder den Geldbetrag zu 
erstatten. 

 
2.2.6 Bei Entschädigung eines Gegenstandes ohne Abzug 

des Restwertes gemäss Art. II D 2.2.1 gehen mit der 
Entschädigung die Eigentumsrechte am betreffenden 

Gegenstand ohne gegenteilige Vereinbarung auf den 
Versicherer über. 

3. Versicherte Ereignisse 

3.1 Versichert sind bewegliche Sachen für den privaten 

Gebrauch, die von den versicherten Personen über das 
Internet (online) gekauft werden und die: 

− zwischen dem Zeitpunkt des Online-Kaufs und der ab-
geschlossenen Lieferung durch unvorhergesehene und 

plötzliche äussere Einwirkung während des Transports 
beschädigt bzw. zerstört werden; 

− während des Transports durch einen Frachtführer (Ver-
sand) abhandenkommen; 

− vom Verkäufer definitiv nicht bzw. nur in Teilen geliefert 
werden; 

− infolge Falschdeklaration durch den Verkäufer in einem 
der folgenden Beurteilungskriterien, nicht der gekauften 

Sache entsprechen: 

− Zustand, wie z.B. «neu und unbenutzt» anstelle 

von «gebraucht» oder «funktionstüchtig» anstelle 
von «nicht mehr funktionstüchtig»; 

− Material, wie z.B. «Echtleder» anstelle von 
«Kunstleder» oder «Massivholz» anstelle von 
«furniertes Holz»; 

− Produktgeneration, wie z.B. «neueste Genera-
tion» anstelle von «erste Generation» oder «Pla-
ystation 4» anstelle von «Playstation 3» 

− Vollständigkeit einer Sachgesamtheit, wie z.B. 
«Schachspiel komplett» anstelle von «Schach-

spiel mit fehlender Figur»; 

− Markenübereinstimmung, d.h. eine Kaufsache, 
welche nicht vom angegebenen Hersteller 

stammt (dies auch dann, wenn die Kaufsache 
vom Zoll konfisziert wird). Nicht versichert ist je-

doch der eventualvorsätzliche oder vorsätzliche 
Kauf von Fälschungen; 

− vom Verkäufer trotz der gültigen Ausübung des dem 
Käufer zustehenden Rückgabe-/Rücksenderechts nicht 
zurückgenommen werden und der versicherten Person 

der Kaufpreis nicht zurückerstattet wird; 

− während der von der versicherten Person in Auftrag ge-

gebenen Rücksendung an den Verkäufer durch unvor-
hergesehene und plötzliche äussere Einwirkung be-

schädigt bzw. zerstört werden oder abhandenkommen. 

4. Nicht versicherte Ereignisse (in Ergänzung zu Art. I 6) 

Es besteht kein Versicherungsschutz für folgende Versi -
cherungsfälle bzw. Schäden und Sachen: 

 
4.1 Schäden durch normale Abnützung und Verschleiss. 
 

4.2 Schäden, durch Fabrikations- und Materialfehler, 
innerer Verderb und Schäden aufgrund der natürlichen 

Beschaffenheit der Sache. 
 

4.3 Versicherungsfälle, die eine auslegungsbedürftige oder 
abweichende Zustandsbeschreibung der Kaufsache in 

Bezug auf das Ausmass der Abnützung und der 
Gebrauchsspuren bzw. in Bezug auf die Verpackung 

betreffen. 
 

4.4 Bargeld, Münzen, Medaillen, Schecks, Reiseschecks, 
Berechtigungsscheine bzw. Eintrittskarten und alle 

sonstigen Wertpapiere. 
 

4.5 Lebensmittel, Tiere, Pflanzen und immatrikulations-
pflichtige Fahrzeuge. 

 
4.6 Schmucksachen, Uhren, Edelmetalle, Edelsteine und  

Perlen. 

5. Pflichten im Schadenfall (in Ergänzung zu Art. I 4) 

5.1 Um die Leistungen des Versicherers beanspruchen zu 

können, muss die versicherte Person im Versicherungsfall 
den Versicherer spätestens innerhalb von 72 Stunden ab 

Eintritt eines versicherten Ereignisses respektive ab 
Kenntnis desselben benachrichtigen und dem Versicherer 

in der Folge eine unterzeichnete Schadenanzeige mit allen 
erforderlichen Angaben in Schriftform zu senden. 

 
Telefonzentrale für Anrufe +41 44 283 33 77 
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5.2 Beschädigte bzw. falsch gelieferte Sachen sind bis zur 
definitiven Erledigung des Schadenfalles zur Verfügung der 

Gesellschaft zu halten und auf deren Verlangen auf eigene 
Kosten zur Begutachtung einzusenden. 

 
5.3 Auf Verlangen der Gesellschaft ist bei der nächsten 

Polizeistelle Anzeige zu erstatten. 
 

5.4 Im Schadenfall sind dem Versicherer folgende 
Unterlagen schriftl ich einzureichen (vgl. Art. I 12): 

− Schadenformulare finden Sie auf unserer Webseite 
unter: www.allianz-travel.ch/acs-schadenmeldung; 

− Versicherungsnachweis; 

− Anschaffungsbeleg, aus dem der Kaufpreis und das 

Kaufdatum inkl. Uhrzeit ersichtlich ist, bzw. Bestell- oder 
Auftragsbestätigung; 

− Nachweis, dass die Sache versandt wurde (z.B. Online-
Versandbestätigung, Post-Einsendebeleg o. ä.); 

− Unterlagen / Belege / Angaben zum versicherten Ereig-
nis. 

E  Schutz für Veranstaltungstickets 

1. Versicherungssumme 

1.1 Die Versicherungssumme ist aus der Übersicht der 

Versicherungsleistungen ersichtlich. 
 

1.2 Die Leistungen sind auf max. drei Ereignisse pro 
Mitgliedschaft und Kalenderjahr begrenzt 

2. Zeitl icher und örtl icher Geltungsbereich 

Der Versicherungsschutz gilt weltweit. Der Versicherungs-
schutz beginnt zum Zeitpunkt des Kaufs des versicherten 

Tickets und endet mit dem Beginn der betreffenden 
Veranstaltung.  

3. Versicherte Tickets 

Versichert sind Event-Tickets und Eintrittskarten, welche 
von einer versicherten Person für den privaten Eigenbedarf 

gekauft worden sind. 

4. Versicherungsleistungen 

Annullierungskosten 

Wenn die versicherte Person aufgrund eines versicherten 
Ereignisses die gebuchte Veranstaltung nicht wahrnehmen 

kann, erstattet All ianz Assistance die vertraglich 
geschuldeten Annullierungskosten des versicherten Tickets 

bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme. Als 
versicherte Annullierungskosten gelten der von der 

versicherten Person ursprünglich bezahlte gesamte 
Ticketpreis abzüglich der Bearbeitungsgebühren wie 

Versandgebühren, Zahlungsgebühren, E-Ticket-Gebühren 
oder Auftragsgebühren. 

5. Versicherte Ereignisse 

5.1 Schwere Erkrankung, schwerer Unfall, Tod oder 

Schwangerschaftskomplikationen 
 

5.1.1 Schwere Erkrankung (einschliesslich der Diagnose 
einer epidemischen oder einer pandemischen Krankheit wie 

z.B. COVID-19), schwerer Unfall, Schwangerschafts-
komplikationen oder Tod, sofern das betreffende Ereignis 

nach dem Zeitpunkt der Buchung bzw. des Kaufs des 
versicherten Tickets eingetreten ist: 

− der versicherten Person; 

− einer der versicherten Person nahestehenden Person, 
welche die gleiche Veranstaltung gebucht hat und diese 
annulliert; 

− einer der versicherten Person nahestehende Person, 
welche die Veranstaltung nicht besucht. 

Haben mehrere Personen die gleiche Veranstaltung 
gebucht, kann diese von maximal sechs Personen 

annulliert werden. 
 

5.1.2 Bei psychischen Leiden besteht nur dann 
Versicherungsschutz, wenn 

− ein Psychiater die Arbeitsunfähigkeit belegt und 

− die Arbeitsunfähigkeit durch Beibringen einer  
Abwesenheitsbestätigung des Arbeitgebers belegt wird. 

 

5.1.3 Bei chronischer Erkrankung besteht nur dann 
Versicherungsschutz, wenn der Besuch der Veranstaltung 

wegen einer ärztlich attestierten, unerwarteten, akuten 
Verschlimmerung annulliert werden muss. Voraussetzung 

ist, dass zum Zeitpunkt des Ticketkaufs der 
Gesundheitszustand stabil war. 

 
5.2 Schwangerschaft 

Bei Schwangerschaft der versicherten oder einer 
nahestehenden Person, welche die gleiche Veranstaltung 

gebucht hat, besteht nur dann Versicherungsschutz, wenn 
diese nach dem Ticketkauf eingetreten ist und eine 

Teilnahme an der betreffenden Veranstaltung ein Risiko für 
das ungeborene Kind darstellt. 

 
5.3 Quarantäne 

Wenn die versicherte Person aufgrund einer Anordnung 
oder sonstigen Anforderung einer Regierung oder einer 

öffentlichen Behörde, aufgrund des Verdachts, dass die 
versicherte Person einer ansteckenden Krankheit 

(einschliesslich einer epidemischen oder einer 
pandemischen Krankheit wie z.B. COVID-19) ausgesetzt 

war, unter Quarantäne gestellt wird. Dies schliesst keine 
Quarantäne ein, die generell oder allgemein für einen Teil 

oder die Gesamtheit einer Bevölkerung oder eines 
geografischen Gebiets gilt oder die auf der Grundlage der 

Herkunft der betroffenen Person gilt. 
 

5.4 Verspätung oder Ausfall des öffentlichen 
Verkehrsmittels auf der Anreise 

Wenn der Besuch der Veranstaltung infolge von 
Verspätung oder Ausfall des für die Anreise verwendeten 

öffentlichen Verkehrsmittels verunmöglicht wird (d.h. wenn 
kein Einlass mehr möglich ist oder die Veranstaltung schon 

beendet ist). 
 

5.5 Ausfall des Fahrzeuges auf der Anreise 
Wenn während der direkten Anreise zur Veranstaltung das 

verwendete Privatfahrzeug oder Taxi durch einen Unfall 
oder eine Panne fahruntüchtig wird. Schlüssel und 

Treibstoffpannen sind nicht versichert. 
 

5.6 Verschiebung der Veranstaltung durch den Ver-
anstalter 

 
5.6.1 Wenn eine Veranstaltung oder ein Veranstaltungsort 

verschoben wird und das Ticket für das Verschiebungs-
datum respektive den neuen Veranstaltungsort gilt und die 

versicherte Person aufgrund eines versicherten Ereignisses 
die verschobene Veranstaltung nicht besuchen kann. 

 
5.6.2 In Ergänzung zu den versicherten Ereignissen ge-

mäss Art. II E 5.1 bis Art. II E 5.5 gelten für Art. II E 5.6 die 
folgenden versicherten Ereignisse, sofern diese zum Zeit-

punkt der Bekanntgabe der Verschiebung bereits bekannt 
waren: 

http://www.allianz-travel.ch/acs-schadenmeldung
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− Behördliche Vorladung: Wenn die versicherte Person 
eine Vorladung als Zeuge oder Geschworener vor Ge-
richt erhält. Der Gerichtstermin muss den Besuch der 

Veranstaltung verhindern; 

− Militärdienst oder Zivilschutz: Wenn die versicherte Per-
son die Veranstaltung aufgrund der Absolvierung des 

Militärdienstes oder Zivilschutzes nicht besuchen kann; 

− Ferien: Wenn die versicherte Person die Veranstaltung 

aufgrund von bereits gebuchten Ferien nicht besuchen 
kann; 

− Geschäftl icher Anlass: Wenn die versicherte Person die 
Veranstaltung aufgrund eines geplanten geschäftlichen 
Anlasses nicht besuchen kann; 

− Hochzeit: Wenn die versicherte Person die Veranstal-
tung aufgrund einer Einladung zu einem Hochzeitan-
lass nicht besuchen kann. 

6. Nicht versicherte Ereignisse (in Ergänzung zu Art. I 6) 

6.1 Schlechter Heilungsverlauf 
Wenn eine Krankheit oder die Folgen eines Unfalls, einer 

Operation oder eines medizinischen Eingriffs zum Zeitpunkt 
des Ticketkaufs bereits bestanden haben und bis zum 

Veranstaltungsdatum nicht abgeheilt sind. Wenn die Folgen 
einer/eines im Zeitpunkt des Ticketkaufs bereits geplanten, 

aber erst danach durchgeführten Operation/medizinischen 
Eingriffs bis zum Veranstaltungsdatum nicht abgeheilt sind. 

 
6.2 Absage durch den Veranstalter 

Wenn der Veranstalter die vertraglichen Leistungen nicht 
oder nur teilweise erbringen kann, die Veranstaltung absagt 

oder aufgrund der konkreten Umstände absagen müsste 
und nach den gesetzlichen oder vertraglichen 

Bestimmungen verpflichtet ist, die nicht erbrachten 
Leistungen zurückzuvergüten. Gilt nicht für eine 

Verschiebung der Veranstaltung durch den Veranstalter 
gemäss Art. II E 5.6. 

 
6.3 Ist ein Ereignis bei Vertragsabschluss oder beim 

Ticketkauf bereits eingetreten oder war sein Eintritt für die 
anspruchsberechtigte Person bei Vertragsabschluss oder 

beim Kauf des Tickets erkennbar, besteht kein Anspruch 
auf Leistung. 

 
6.4 Nicht versichert sind Ereignisse, welche die 

anspruchsberechtigte Person wie folgt herbeigeführt hat: 
–  Missbrauch von Alkohol, Drogen oder Arzneimitteln; 

–  Suizid oder versuchter Suizid; 
–  Teilnahme an Streiks oder Unruhen; 

–  Teilnahme an Wettfahrten und Trainings mit 
Motorfahrzeugen oder Booten; 

–  Teilnahme an gewagten Handlungen, bei denen man 
sich wissentlich einer Gefahr aussetzt; 

–  grobfahrlässiges oder vorsätzliches Handeln / 
Unterlassen; 

–  Begehung von Verbrechen bzw. Vergehen oder der 
Versuch dazu. 

 
6.5 Nicht versichert sind nachstehende Ereignisse und 

deren Folgen: Krieg, Terroranschläge, Unruhen aller Art, 
Naturkatastrophen und Vorfälle mit atomaren, biologischen 

oder chemischen Substanzen. 
 

6.6 Nicht versichert sind Folgen aus Ereignissen von be-
hördlichen Anordnungen, z.B. Vermögensbeschlagnahme, 

Haft, Ausreisesperrungen, Flughafenschliessung/Luftraum-
schliessung, Strassensperrungen, Quarantänemassnah-

men (ausser wie in Art. II E 5.3 ausdrücklich als versichert 
definiert), polizeiliche Massnahmen, Verfügungen usw. 

 
 

 

7. Pflichten im Schadenfall (in Ergänzung zu Art. I 4) 

Im Schadenfall sind dem Versicherer folgende Unterlagen 
schriftl ich einzureichen (vgl. Art. I 12): 

− Schadenformulare finden Sie auf unserer Webseite un-
ter: www.allianz-travel.ch/acs-schadenmeldung; 

− Versicherungsnachweis; 

− Dokumente bzw. offizielle Atteste, die den Eintritt des 
Schadens belegen (z.B. detail liertes Arztzeugnis mit Di-
agnose); 

− Tickets / Auftragsbestätigung des Veranstalters. 
 

 
 

  

http://www.allianz-travel.ch/acs-schadenmeldung
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